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1. Veranlassung und Zielsetzung 

Die am 27.03.2020 bundesweit beschlossene Novellierung der Düngeverordnung führt ab 2021 in 

den von den Ländern ausgewiesenen besonders gefährdeten Gebieten hinsichtlich Nitrats und 

Phosphats zu einer Verschärfung der Düngevorgaben. In den nitratbelasteten Gebieten soll eine 

Verringerung des Stickstoffeintrages um 20 Prozent unterhalb des Bedarfes erfolgen (BMEL 2020). 

Die derzeit in Niedersachsen ausgewiesenen nitratbelasteten Regionen - auch „Gebietskulisse 
Grundwasser“1 genannt - beruhen auf einer Binnendifferenzierung der Grundwasserkörper (im Fol-

genden: „GWK“) im schlechten chemischen Zustand in Bezug auf Nitrat (ML 2020).  

Nach Vorgaben der (EG-WRRL) und der deutschen Grundwasserverordnung (GrwV 2017) wird der 

mengenmäßige und chemische Zustand von GWK in einem Rhythmus von sechs Jahren bewertet. 

Nach GrwV (2017) ist für die Einstufung des chemischen Zustandes in „schlecht“ oder „gut“ - neben 

weiteren konzentrationsbezogenen Schwellenwerten bestimmter hydrochemischer Parameter - 

auch die Nitratkonzentration mit einer Umweltqualitätsnorm von 50 mg/l entscheidend. Bei einer 

Überschreitung des Mittelwertes im sechsjährigen Bezugszeitraum in einer Grundwassermessstelle 

des WRRL-Messnetzes bei Nitrat kann der chemische Zustand von der Behörde auf „schlecht“ ein-
gestuft werden (BMU 2008). Grundlage der Ausweisung der aktuellen „Gebietskulisse Grundwas-
ser“ in der niedersächsischen Düngeverordnung ist die Zustandsbewertung des Jahres 2015 - also 

des zweiten Bewirtschaftungsplanes nach WRRL (NLWKN 2015) - gewesen (ML 2020).  

Die Fläche des Landkreises Hildesheim teilt sich auf sechs Grundwasserkörper (GWK) auf, von 

denen fünf im Jahr 2015 als komplett im guten Zustand bewertet wurden, deren Flächenanteil liegt 

bei etwa 96 %. In 2015 wurde keine sog. „Typfläche“ (NLWKN 2014b) als „gefährdet“ ausgewiesen, 
auch liegt hier keine der nach NDüngGewNPVO (2019) ausgewiesenen Fläche der „Gebietskulisse 

Grundwasser“. Dennoch gibt es im Landkreis drei WRRL-Messstellen des Niedersächsischen Lan-

desbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), die bereits für die Bewertung 

2015 Nitratwerte > Schwellenwert 50 mg/l aufwiesen. In 2018 kam - zeitlich singulär - eine vierte 

Messstelle (Entenfang) dazu. Diese vier sind Gegenstand der hier dokumentierten Untersuchungen. 

Der Landvolk Hildesheim Kreisbauernverband e.V. hat die HYDOR Consult GmbH damit beauftragt, 

eine fachliche Bewertung dieser vier Messstellen durchzuführen. Motivation der Landwirte ist es, 

einen guten Zustand des Grundwassers und damit auch die Ziele nach WRRL zu erreichen. Zum 

Erreichen dieser Ziele wäre es sinnvoll, standortbezogen landwirtschaftlich wirksame Maßnahmen 

durchzuführen, d. h. diese auf einer kleinräumigeren Skala als den Typflächen umzusetzen. 

Die fachliche Bewertung umfasste eine Überprüfung der Repräsentativität der Messstellen in Bezug 

auf den Ausbau im oberen Grundwasserleiter und eine Ausweisung der geohydraulischen Zustrom-

gebiete, mit denen die dortige Landnutzung identifiziert werden kann. Weiterhin fand eine Beurtei-

lung des baulichen Zustands der Messstellen, der Regelgerechtigkeit der Probennahme und der 

hydrochemischen Analysen hinsichtlich ihrer Plausibilität statt.  

                                                
1 https://sla.niedersachsen.de/landentwicklung/LEA/ (flächenhafte Ausdehnung der „Gebietskulisse Grundwasser“) 
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2. Auswahl und Lage der vier evaluierten WRRL-Grundwassermessstellen 

Abb. 1 zeigt die Lage der vier bearbeiteten (und beschrifteten) sowie auch aller übrigen WRRL-

Grundwassermessstellen des NLWKN primär in der südlichen sowie westlichen Umgebung von Hil-

desheim zusammen mit den Grenzen der sog. „Typflächen“ (analog: Teilräume) und den Schnitt-
spuren der hydrogeologischen Profilschnitte. Anhang 1 dokumentiert charakteristische Fotos der 

vier Messstellen sowie Ihres nahen Umfeldes mit aktuellen Aufnahmen aus dem August 2020. 

 

Abb. 1: Lage der vier WRRL-Messstellen des NLWKN in den beiden Typflächen bzw. Teilräumen („Innerste 
Bergland und nördliches Harzvorland“ und „Calenberger Lössbörde“) innerhalb der drei betroffenen 
Grundwasserkörper „Innerste mesozoisches Festgestein links“, „Leine mesozoisches Festgestein 
rechts 3“ und „Leine mesozoisches Festgestein links 2“; Anm.: Die Messstelle „Entenfang B 11“ liegt 
östlich der Ortschaften Barnten bzw. Rössing 

Die Auswahl der vier Messstellen geschah ausschließlich anhand ihrer hydrochemischen Daten, 

also der Nitratwerte – temporär oder ständig - über dem Schwellenwert der GrwV (2017). Vom 

NLWKN werden im Landkreis Hildesheim zahlreiche weitere WRRL-Messstellen regelmäßig be-

probt (s. Karte), diese wiesen jedoch für den gewählten Untersuchungszeitraum (2009 bis 2013) des 

2. Bewirtschaftungsplanes nach WRRL allesamt mittlere Nitratwerte unterhalb des Schwellenwertes 

der GrwV (2017) von 50 mg/L bzw. unterhalb des sog. „Warnwertes“ von 37,5 mg/l auf.  

Oberhalb dieser Schwelle muss eine Prüfung auf einen ggf. vorhandenen, zeitlich ansteigenden 

Trend der Nitratwerte durch die Behörden durchgeführt. Auf die Messstelle Entenfang trifft dies für 

den Zeitraum bis 2013 nicht zu, es gab dort keinen steigenden Trend (s. Abb. 4). Im Süden des 

Landkreises Hildesheim ist das Grundwasser überwiegend komplett nitratfrei, der Nordosten dage-

gen ist nur sehr weitmaschig mit WRRL-Messstellen belegt.  
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3. Datengrundlagen zu den vier Messstellen 

Im Ergebnis einer NUIG-Anfrage durch das Landvolk Hildesheim wurden vom NLWKN die notwen-

digen Dokumente für die Bearbeitung digital übergeben. Diese beinhalten neben den Stammdaten 

Dokumente zu den geologischen Schichtenverzeichnissen und Ausbauplänen (s. Anhang 2), zu 

Wartungsarbeiten an den Messstellen (s. Anhang 3), zu regelmäßigen Probennahmen (s. Anhang 

4) in Form der Protokolle sowie Daten zu den Wasserständen und den chemischen Analysen (s. 

Anhang 5). Somit konnten umfangreiche Plausibilitätsprüfungen zu den Messstellen durchgeführt 

werden. In den Anhängen sind die wichtigsten dieser Dokumente dem Gutachten beigefügt. 

3.1 Stammdaten der WRRL-Messstellen 

Ausgewählte Stammdaten der vier untersuchten WRRL-Messstellen sind in Tab. 1 dargestellt. Die 

Daten wurden teilweise den übergebenen Datensätzen des NLWKN direkt entnommen und zusätz-

lich anhand der Schichtenverzeichnisse und Ausbaupläne (s. Anhang 2) ermittelt. 

Tab. 1: Ausgewählte Stammdaten, Wasserstände sowie Nitratkonzentrationen der untersuchten WRRL-Mess-
stellen (FOK bzw. FUK: Filteroberkante bzw. -unterkante der Messstelle, m u. GOK: Meter unter 
Geländeoberkante, TB: Tiefbrunnen; *: die Daten zu Bodenburg wurden Kleefeldt 1986 entnommen).  

Messstel-
len-ID 

Messstellen-
name NLWKN 

Bau-
jahr 

Flurab-
stand 
[m] 

Bede-
ckung 

GW-Span-
nung 

FOK 
[m u. 
GOK] 

FUK 
[m u. 
GOK] 

MW 2009-
2013 Nitrat 

[mg/l] 

40001556 Bodenburg TB1* 1948 13,8 bedeckt ungespannt 17,4 31,8 51 

40003616 Eime-Bamteln 2010 8,2 bedeckt ungespannt 10,2 11,2 65 

40003049 Emmerke 
GWM6 

2005 5,3 unbedeckt ungespannt 4,5 7,5 88 

40003052 Entenfang B11 1991 9,4 unbedeckt ungespannt 5,2 10,7 45 

Weiterhin wurde in Tab. 1 die Bedeckung der grundwasserführenden Schicht, in welcher die jewei-

lige Messstelle ausgebaut ist, dargestellt sowie angegeben, ob das Grundwasser gespannt oder 

ungespannt ist. Ein Grundwasserleiter wird als „bedeckt“ charakterisiert, wenn dieser von einer ge-
ringdurchlässigen Schicht mit einer Mächtigkeit ≥ 2 m überlagert wird.  

Gespanntes Grundwasser liegt dann vor, wenn die Grundwasserdruckfläche über der Grundwas-

seroberfläche liegt. Die Grundwasserdruckfläche entspricht hierbei dem in einer Messstelle gemes-

senen Wasserstand und ist bei ungespanntem Grundwasser gleich der Grundwasseroberfläche. Bei 

gespanntem Grundwasser entspricht die Grundwasseroberfläche der Unterkante der den Grund-

wasserleiter bedeckenden grundwassergeringleitenden Schicht. Schematisch sind diese Zusam-

menhänge in Abb. 2 für Grundwasser im Lockergestein dokumentiert.  

Von den vier WRRL-Messstellen führen je zwei Messstellen unbedecktes und ungespanntes Grund-

wasser sowie zwei Messstellen gespanntes und bedecktes Grundwasser auf. Bei diesen befindet 

sich der Ruhewasserspiegel in der Tiefenlage einer bindigen Überdeckung des Grundwasserleiters 

(s. Anhang 1). Der „Tiefbrunnen 1“ in Bodenburg ist in einem Festgesteinsgrundwasserleiter ausge-
baut und wird – zusammen mit einem zweiten Tiefbrunnen - aktuell für die Trinkwasserversorgung 

von Bad Salzdetfurth genutzt. Auch er ist eine WRRL-Messstelle des NLWKN. 
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Abb. 2: Darstellung von hydrogeologischen Begriffen (verändert nach: Hannappel und Limberg 2007) 

3.2 Schichtenverzeichnisse, Ausbaupläne sowie Bohrdaten 

In einem geologischen Schichtenverzeichnis werden die Schichten, welche bei einer Bohrung an-

getroffen werden, mit der Gesteinsart und deren Mächtigkeit dargestellt. Zudem muss der Grund-

wassersspiegel in der angetroffenen Tiefe dargestellt sein (DIN 4023:2006-02). Neben dem Schich-

tenverzeichnis muss ein sogenannter Ausbauplan mit rohrbezogenen Daten für jede Messstelle vor-

liegen (LAWA 1999a, 1999b). Dieser muss für eine fachgerechte Bewertung die folgenden Angaben 

enthalten (LANUV 2018):  

 Lage und Länge von Filter-, Sumpf- und Aufsatzrohren, Filterschlitzweite, 

 Ausbaumaterial (Vollrohre, Filterrohre, Abstandshalter, Schüttgüter im Ringraum), 

 Ausbau- und Bohrlochdurchmesser;  

 Mächtigkeit von Tonsperren bzw. anderen Dichtungsmaterialien sowie 

 Mächtigkeit Filterkies- bzw. Filtersandschüttung, Schüttkorndurchmesser. 

Für die drei Messstellen und den Brunnen wurden vom NLWKN Schichtenverzeichnisse und Aus-

baupläne übergeben (s. Anhang 1). Anhand der vorhandenen Daten erfolgte die Überprüfung des 

norm- und qualitätsgerechten Ausbaus aller vier WRRL-Messstellen.  
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Ob die Messstellen hydrogeologisch repräsentativ für die am Standort angetroffenen Grundwasser-

leiter (z. B. in Bezug auf die Mächtigkeit) sind, wurde anhand der im NIBIS-Kartenserver2 des LBEG 

online abrufbaren Bohrungsdatenbanken und hydrogeologischen Flächeninformationen (Schnitte 

und Karten) im Messstellenumfeld geprüft. Die Daten hierzu sind öffentlich zugänglich. 

3.3 Dokumentation von Funktionsprüfungen 

Nach dem DVGW-Arbeitsblatt W 129 (DVGW 2012) werden nur funktionstüchtige und für die jewei-

lige Aufgabe geeignete Grundwassermessstellen den Anforderungen an eine ziel- und ergebnisori-

entierte Grundwasserüberwachung gerecht. Das DVGW-Arbeitsblatt macht detaillierte Vorgaben zur 

Vorgehensweise der Prüfungen, zum Untersuchungsumfang und den Wiederholungszyklen. 

Regelmäßige Eignungs- und Funktionsprüfungen leisten demnach einen erheblichen Anteil zur Qua-

litätssicherung. Laut NLWKN (2014a) richtet sich in Niedersachsen das Vorgehen nach den im Do-

kument „Funktionskontrolle und Wartung von Grundwassermessstellen“ (NLWKN 2011) dargeleg-

ten Regeln, welche auf Richtlinien der LAWA und DVGW-Merkblättern basieren. Mit dem Hinweis 

auf ausschließlich „interne Nutzung“ verweigerte der NLWKN auf Anfrage des Landvolkes Hildes-

heim jedoch die Herausgabe dieses Dokumentes, so dass unklar bleibt, nach welchen eigenen Re-

geln die Behörde konkret die Messstellen einer Funktionskontrolle unterzieht und worin die Unter-

schiede zum Regelwerk des DVGW bestehen, welches die „Regeln der Technik“ abbildet.  

Anhang 3 enthält die partiell übergeben Dokumente zu den Ausbaukontrollmessungen zur fortwäh-

renden Überprüfung des qualitätsgerechten Messstellenausbaus sowie zu weiteren Wartungsarbei-

ten (z. B. Lagekontrollen und hydraulische Tests). Fokus bei der Überprüfung, ob die Vorgaben zum 

Untersuchungsumfang und den Zyklen eingehalten wurden, lag dabei auf den Unterlagen des Zeit-

raumes 2008 bis 2013. 

3.4 Grundwasserstände der Messstellen 

Abb. 3 dokumentiert die zeitliche Entwicklung der Grundwasserstände von drei der vier untersuchten 

Messstellen im jeweils beobachteten Zeitraum durch den NLWKN. Zum wasserwirtschaftlich genutz-

ten Tiefbrunnen 1 in Bodenburg stehen diese Daten nicht zur Verfügung, hier unterliegt das Grund-

wasser auch dem zeitlich alternierenden Pumpeneinfluss durch den Versorger. 

Alle drei Messstellen zeigen das für Grundwasser im Lockergestein typische Schwankungsverhalten 

der Grundwasserstände mit Amplituden von zumeist etwa zwei Metern. In Eime ist dieser Betrag 

aufgrund des singulär hohen Wertes im Winter 2017/2018 nach ergiebigen Niederschlägen etwas 

höher. Anschließend trat jedoch auch wieder ein rascher Abfall der Grundwasserstände ein. 

Die beiden Messstellen in Eime und Emmerke zeigen einen schwach ausgeprägten Anstieg der 

Grundwasserstände, in Entenfang fällt das Grundwasser in der langjährigen Entwicklung etwas stär-

ker ausgeprägt. In den drei Jahren 2016 bis 2018 lag es im Sommer deutlich unterhalb des langjäh-

rigen Durchschnittes, stieg dann jedoch auch wieder rasch an. 

                                                
2 https://nibis.lbeg.de/net3/public/ikxcms/default.aspx?pgid=434, 
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Abb. 3: Grundwasserstände im zeitlichen Verlauf für drei der vier untersuchten Messstellen (o.: Eime, M.: 
Emmerke, u.: Entenfang; Datenbasis: NLWKN online).  
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3.5 Dokumente zur Probenahme und zu den hydrochemische Daten des Grundwassers 

Anhang 4 enthält die Probennahmeprotokolle des NLWKN für Probenahmen des Zeitraumes 2019 

und 2020. Anhand dieser Dokumente konnte überprüft werden, ob die Probennahmen nach den 

allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. 

Zu den hydrochemischen Daten wurden seitens des NLWKN tabellarisch die Beschaffenheitsdaten 

für alle Messstellen zur Verfügung gestellt (s. Anhang 5). Es wurden nicht nur die Nitratwerte, son-

dern alle Konzentrationen der Haupt- und Nebeninhaltsstoffe analysiert. Auf dieser Datenbasis wur-

den Plausibilitätsprüfungen durchgeführt (s. Kap. 5.5 und 6.6). 

Abb. 4 zeigt die zeitliche Entwicklung der Nitratgehalte an den vier Messstellen für den Zeitraum bis 

2013 - also dem Bewertungszeitraum für die aktuelle Bewertung der Grundwasserkörper sowie auch 

der Typflächen im Jahr 2015 - zusammen mit dem Schwellenwert der GrwV (2017) von 50 mg/l. 

 

Abb. 4: Zeitlicher Verlauf der Nitratkonzentrationen der vier WRRL-Grundwassermessstellen des NLWKN. 

Vor allem die beiden in Lockergesteinsgrundwasserleitern ausgebauten Messstellen (Emmerke und 

Entenfang) zeigen sehr starke Schwankungen der Nitratwerte. Das sind deutliche Hinweise auf sai-

sonale Abhängigkeiten des hydrochemischen Milieus, die mit dem über das Sickerwasser eingetra-

genen Sauerstoff in den grundwasseroberflächennahen Bereich in Verbindung stehen können. In 
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Eime sind diese deutlich geringer ausgeprägt, es ist auch ein leicht fallender Trend in den vergan-

genen zehn Jahren zu erkennen. Aktuell (2019) liegen die Nitratwerte nur noch geringfügig über 

dem Schwellenwert von 50 mg/l.  

In Entenfang lag der Mittelwert der Konzentrationen zwischen 37,5 mg/l und 50 mg/l, so dass eine 

Prüfung auf einen ggf. ansteigenden zeitlichen Trend hinsichtlich der Konzentrationen durch die Be-

hörden durchzuführen war, bevor die Messstelle zur Einstufung in den schlechten chemischen Zu-

stand hätte verwendet werden dürfen. Bereits augenscheinlich ist erkennbar, dass ein steigender 

Trend bis 2013 nicht vorlag, das konnte auch durch eine entsprechende Prüfung nach den metho-

dischen Vorgaben der Anlage 6 der GrwV (2017) anhand eines Signifikanztests bestätigt werden. 

In Bodenburg liegen die Nitratwerte in 2019 sogar bereits unterhalb des Schwellenwertes, bis 2013 

schwankten die Konzentrationen um diesen Wert. Abb. 5 zeigt für einen länger zurückreichenden 

Zeitraum bis zum Jahr 2000 die Nitratgehalte der beiden am Standort vorhandenen Tiefbrunnen. 

 

Abb. 5: Zeitliche Entwicklung der Nitratgehalte an den beiden Tiefbrunnen in Bodenburg seit dem Jahr 2000 
bis 2019 in mg/l (Quelle: LWK 2020; Daten: Stadtwerke Bad Salzdetfurth)  

Deutlich erkennbar ist, dass beim „Brunnen II“ die Nitratgehalte im gesamten Zeitraum um knapp 10 
mg/l niedriger und damit auch unterhalb des Schwellenwertes im Vergleich zum Brunnen I liegen 

bzw. lagen. Auf Nachfrage konnte der NLWKN keine plausible Erklärung dazu geben, warum ehe-

mals der Brunnen I und nicht der Brunnen II in das WRRL-Messnetz übernommen worden war. Ein 

Erklärungsansatz für die niedrigeren Werte des Brunnens II wird in Kap. 6.1 gegeben. 
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4. Ermittlung der Neubildungsbereiche 

Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) entwickelte im Zuge eines Projektes zur Ermittlung 

von Verweilzeiten und Denitrifikation in der ungesättigten sowie gesättigten Zone eine Berechnungs-

methodik zur Bestimmung von Neubildungsbereichen von Messstellen (LAWA 2018). Im vorliegen-

den Gutachten wurde das sogenannte Teufe/Neubildungsverfahren verwendet, um die geohydrau-

lischen Zustromgebiete bzw. Neubildungsbereiche der Messstellen auszuweisen. Sie sind unter an-

derem dazu genutzt worden, um die Repräsentativität der Messstellen für den GWK in Bezug auf 

die Landnutzung zu überprüfen.  

Wasser, das im Neubildungsbereich vom Erdboden durch die Sickerzone bis in das Grundwasser 

versickert, durchströmt den Messstellenfilter. Wasser, das räumlich betrachtet vor oder nach diesem 

Bereich versickert, über oder unterströmt den Messstellenfilter. Dies ist in Abb. 6 exemplarisch für 

die Messstelle B dargestellt. Die Landnutzung im Bereich der Messstelle ist extensiv genutztes Grün-

land. Es zeigt sich jedoch, dass das ihr zuströmende Grundwasser aus einem anderen Areal mit 

abweichender Landnutzung stammt. Werden solche möglichen hydraulischen Umstände bei der 

Ausweisung von Neubildungsbereichen nicht beachtet, kann dies dazu führen, dass erhöhte Nitrat-

konzentrationen mit einem Gebiet verknüpft werden, in dem nicht die Quelle dafür lokalisiert ist. 

 

Abb. 6: Vergleich von Zustrombereichen zweier Messstellen und mit dem eines Förderbrunnens (DWA 2013). 

Zur Anwendung des Verfahrens sind bestimmte Voraussetzungen notwendig, die bei den vier Mess-

stellen nicht durchgängig zutrafen. Für den in einem Festgestein verfilterten Tiefbrunnen in Boden-

burg wurde daher auf die Bearbeitung verzichtet (ersatzweise stehen jedoch Informationen dazu 

anhand einer Modellierung zur Verfügung, s. Abb. 16), für die übrigen Messstellen ohne verfügbare 

Darstellung von Grundwassergleichen wurden ersatzweise nötige Daten zum hydraulischen Gradi-

enten aus dem Oberflächenrelief abgeleitet. Die Ergebnisse unterliegen also gewissen Unsicherhei-

ten, liefern aber dennoch Hinweise für notwendige Recherchen zum möglichen Stoffeintrag. 
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5. Prüfkriterien 

5.1 Hydrogeologische Repräsentativität der WRRL-Messstellen 

Laut LAWA (2003) soll für die Bewertung nach WRRL in erster Linie der „obere, großräumig zusam-
menhängende Hauptgrundwasserleiter“ betrachtet werden. In der – aktuell zur bundesweiten An-

wendung entwickelten - AVV GeA (2020) ist genannt (dort Anlage 1): „Die Messstellen müssen im 

Hauptgrundwasserleiter, also dem oberflächennächsten wasserwirtschaftlich bedeutsamen Grund-

wasserleiter verfiltert sein und dürfen keine Mehrfachfilter oder Grundwasserleiter-übergreifende Fil-

ter in unterschiedlichen Stockwerken haben“. Auch laut NLWKN (2014b) wurde der Schwerpunkt 

auf diesen Grundwasserleiter gelegt. Weiterhin heißt es: „Messstellen mit Filterlagen in nur sehr 
kleinräumig vorkommenden und/oder sehr geringmächtigen oberflächennahen Grundwasserleitern 

sollten nicht oder nur bei besonderen Fragestellungen berücksichtigt werden“ (NLWKN 2014b).  

Die Repräsentativität der Messstellen wurde unter Verwendung der bereitgestellten Schichtenver-

zeichnisse, der Filterlagen sowie der Profilschnitte (s. Anhang 6) und Bohrungen vom NIBIS-Karten-

server (LBEG 2020a, 2020b, 2020c) aus der Umgebung der Messstellen beurteilt. Repräsentativ 

war eine Messstelle, wenn sie im o.g. Grundwasserleiter ausgebaut ist und auch ein Ausbau in ei-

nem Grundwassergeringleiter (kf < 1*10-5 m/s) ausgeschlossen werden konnte. Weiterhin ist für die 

Beurteilung der Repräsentativität einer WRRL-Messstelle von Wichtigkeit, in welcher Tiefenlage un-

ter Gelände bzw. unterhalb der Grundwasseroberfläche sie ausgebaut ist. Bekannt ist seit langem, 

dass aufgrund des mikrobiellen Nitratabbaus ein zumeist strikter Zusammenhang zwischen der Tiefe 

der entnommenen Probe und dem Nitratgehalt besteht. Dehnert et al. (2010), Wisotzky et al. (2018) 

sowie Kolbe et al. (2019) erläutern den Mechanismus anhand von Feld- und Laborarbeiten. Stell-

vertretend für weitere Literaturnachweise, die diesen Zusammenhang dokumentieren, seien in Abb. 

7 und Abb. 8 dazu gemessene und berechnete Konzentrationen von Nitrat und anderen Inhaltsstof-

fen des Grundwassers in Abhängigkeit von der Tiefe dargestellt.  

 

Abb. 7: Relation zwischen der Tiefe und den im Grundwasser gemessenen Konzentrationen (Scheytt 1994) 
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Erkennbar ist anhand von Untersuchungen in Schleswig-Holstein, dass bei einer Tiefenlage von 

mehr als 10 m unterhalb der Grundwasseroberfläche die Konzentration von Nitrat signifikant abneh-

men. Unterhalb der genannten Zone war im untersuchten Fall aufgrund der reduzierten hydrogeo-

chemischen Zustände kein Nitrat vorzufinden. Wriedt et al. (2019) beschreibt diese Korrelation räum-

lich- und tiefendifferenziert für Niedersachsen. In DWA (2015) ist dies ebenfalls ausführlich beschrie-

ben. Der NLWKN verwendet als eines der Kriterien bei den Prüfschritten 10 Meter ebenfalls; jedoch 

im umgekehrten Sinn: „flache“ Messstellen < 10 Meter werden bevorzugt selektiert. 

 

Abb. 8: Regionalisierte Nitratwerte im „flachen“ und „tiefen“ Grundwasser (Wriedt et al. 2019) 
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5.2 Regelgerechter Ausbau der Grundwassermessstelle 

Der Ausbau jeder einzelnen Messstelle wurde einer Qualitätskontrolle unterzogen, um zu beurteilen, 

ob die technischen Anforderungen beim Bau der Messstelle erfüllt wurden. Die Anforderungen be-

ruhen auf folgenden Normen- und Regelwerken: LAWA (1999a, 1999b), DVGW (2003), MUNLV 

(2008) und AK GWB (2012). Ebenso führt die AVV GeA (2020) in Anlage 1 auf:  

„Die Messstellen müssen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik ausgebaut 

sein. In den Messstellendatenbanken der Länder sind die Angaben zur Funktionstüchtigkeit 

der Messstellen zu dokumentieren. Dies setzt voraus, dass eine erstmalige Aufnahmeprü-

fung…durchgeführt wird“.  

Elementar zur Gewährleistung, dass zuverlässige Informationen durch eine Messstelle gewonnen 

werden können, ist ein regelgerechter Ausbau. Die verschiedenen Kriterien sind in Anhang 8 num-

meriert zusammengestellt und stichpunktartig erläutert und in Anhang 9 detailliert beschrieben.   

Zunächst wurden die Kriterien einzeln geprüft und klassifiziert. Die Ergebnisse wurden im Anschluss 

aggregiert. Das Aggregationsschema ist Abb. 9 dargestellt und wird im Folgenden näher erläutert.  

 

Abb. 9 Schema zur aggregierten Bewertung des Messstellenausbaus. 

Als erstes wurde für jedes Kriterium geprüft, ob dieses regelgerecht oder nicht regelgerecht ist. Vo-

raussetzung für die Beurteilung, ob ein Messstellenausbau den Anforderungen entspricht, ist eine 

hinreichende Dokumentation der baulichen Charakteristika im Ausbauplan und der lithologischen 
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Eigenschaften im Schichtenverzeichnis. Insbesondere zur Bewertung der Bauart und des Ab-

schlussbauwerkes sind auch beispielsweise fotografische Dokumentationen erforderlich. Konnte ein 

Kriterium aufgrund fehlender Informationen nicht bewertet werden, wurde dies vermerkt und das 

jeweilige Kriterium als „nicht bewertbar“ kategorisiert. 

Zwecks aggregierter Bewertung wurden die Kriterien zudem in zwei Klassen unterteilt: Kriterien mit 

hoher Priorität können bei einem nicht regelgerechten Ausbau einen direkten Einfluss auf die Grund-

wasserchemie mit Hinblick auf Nitrat haben. 

Zudem sind diese Kriterien relevant für den Grundwasserschutz. Mit ihnen wird nämlich geprüft, ob 

durch den Ausbau der Zustrom und die einhergehende Kontamination durch Oberflächenwasser 

oder Wasser aus anderen Grundwasserstockwerken unterbunden wird. Daher zählen zu diesen Kri-

terien die Bauart der Messstelle (Nr. 3), da beispielsweise bei Messstellenbündel hydraulische Kurz-

schlüsse entstehen können, der Ausschluss von Mehrfachverfilterung in unterschiedlichen Grund-

wasserstockwerken (Nr. 10), die regelgerechte Abdichtung zur Geländeoberkante (Nr. 14) und der 

regelgerechte Einbau der Tonsperre bei Vorhandensein von einem Grundwassergeringleiter.  

Kriterien mit geringer Priorität wird hingegen kein direkter Einfluss auf Nitratkonzentrationen zuge-

sprochen. Auch diese Kriterien sind im Einzelnen in der Abb. 9 benannt. Es ist zu beachten, dass 

die Kriterien 8 und 9 (Material der Verrohrung und Material der Filterstrecke) zur Vermeidung von 

Redundanzen zusammengefasst wurden. Dabei wurden Messstellen als nicht regelgerecht bzw. 

nicht bewertbar eingestuft, wenn eines der Kriterien nicht erfüllt bzw. nicht bewertbar war. Ob die 

Zentrierung der Vollrohre (Nr. 12) gegeben ist sowie ein Sumpfrohr (Nr. 18) vorhanden ist, wurde 

zwar geprüft, jedoch nicht mit in die Bewertung einbezogen. 

Die Ergebnisse der Prüfung der einzelnen Kriterien wurden nach Klassifizierung nach Abb. 9 darge-

stelltem Schema zu folgenden fünf Kategorien aggregiert:  

1. Unzureichende Dokumentation, 

2. ohne Mängel, 

3. geringe Mängel, 

4. moderate Mängel, 

5. gravierende Mängel. 

Gemäß dem Schema wird eine Messstelle mit vollständiger Dokumentation (in Bezug auf die ge-

nannten Kriterien) und regelgerechtem Ausbau der Kategorie „ohne Mängel“ zugeordnet. Wenn ein 
Kriterium hoher Priorität als „nicht regelgerecht“ eingestuft wird, wird die Messstelle der Kategorie 

„gravierende Mängel“ zugeordnet. Als „unzureichend dokumentiert“ wird sie bewertet, wenn mindes-

tens ein Kriterium mit hoher Priorität oder mindestens fünf Kriterien geringer Priorität aufgrund man-

gelhafter Dokumentation nicht bewertet werden können. Eine Messstelle, bei der weniger als sechs 

Kriterien (geringer Priorität) vorlagen, die als „nicht regelgerecht“ eingestuft wurden, wurde in die 
Kategorie „geringe Mängel“ eingeordnet. Sonst wurde von „moderaten Mängeln“ ausgegangen. 
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5.3 Funktionsprüfungen und regelgerechte Wartung der Grundwassermessstelle 

Alterungsprozesse, Beschädigungen und ein nicht sachgemäßer Ausbau können kurz- und langfris-

tig zu Funktionseinschränkungen bis zur Funktionsuntüchtigkeit führen. Daher sind Funktionsprü-

fungen und regelgerechte Wartungsarbeiten an Grundwassermessstellen ein unverzichtbarer Be-

standteil an den zumeist viele Jahrzehnte alten WRRL-Grundwassermessstellen (s. Tab. 1). Die 

AVV GeA (2020) formuliert in Anlage 1: 

„Die Kontrolle hat auf Grundlage einer regelmäßigen Inaugenscheinnahme der Messstellen zu er-

folgen. Die durchgeführten Pumpversuche sind zu dokumentieren und eine sofortige Prüfung und 

Behebung bei Auffälligkeiten zu veranlassen. Regelmäßige Funktionsprüfungen gemäß den allge-

mein anerkannten Regeln der Technik werden empfohlen.“ 

Dazu gehören – gemäß DVGW (2012) - neben den Routineprobennahmen auch unverzichtbar Leis-

tungspumptests zur Ermittlung der hydraulischen Ergiebigkeit (alle fünf Jahre) sowie Kamerabefah-

rungen (alle zehn Jahre), Kontrollmessungen von Lage und Höhe (alle zehn Jahre) wie auch visuelle 

Bewertungen (alle fünf Jahre) und geophysikalische Ausbaukontrollmessungen (bei Indikationen auf 

Schäden). 

Bis auf die Unterlagen zu den geophysikalischen Kontrollmessungen lagen keine weiteren Doku-

mentationen bzw. Protokolle vor. Wann welches Prüfinstrument angewandt wurde, war einer tabel-

larischen Zusammenstellungen zu entnehmen. Bei der Prüfung, ob die jeweiligen vorgeschriebenen 

Intervalle eingehalten wurden, lag der Fokus explizit auf dem Zeitraum 2008 bis 2013. Lag beispiels-

weise im entsprechenden Zeitraum ein hydraulischer Test vor, wurde dies als regelgerecht bewertet. 

Dieses Vorgehen wurde auch angewandt, wenn nach diesem Test kein weiterer dokumentiert wurde 

und die Wartung der jeweiligen Messstelle bei der Analyse des Zeitraumes 2008 bis 2020 als „nicht 
regelrecht“ eingestuft werden müsste. 

5.4 Regelkonforme Grundwasserprobennahme 

Hier formuliert die AVV GeA (2020) u. a. als wichtigste Bedingungen die „Einhaltung der Anforde-

rungen der Anlage 5 der Grundwasserverordnung und [..] der LAWA- und AQS-Merkblätter sowie 

sonstiger gültiger Regelwerke [und die] Dokumentation mittels Probenahmeprotokolle[n]“. 

Maßgebliches Regelwerk ist die DIN 38402-13:2020-05, sowie die Technische Regel W 112 (A) der 

DVGW (gleichlautend mit der technischen Regel A 909 der DWA) (DVGW 2011). Hier heißt es u.a., 

dass die Probennahme nach Erreichen des hydraulischen Kriteriums zu erfolgen hat. Das hydrauli-

sche Kriterium definiert das Abpumpvolumen, welches abzupumpen ist, um den von der Messstelle 

ausgehenden Einfluss weitgehend auszuschließen. Als Berechnungsgrundlage wird das 1,5-fache 

des Kreiszylinders empfohlen, der sich aus dem Bohrlochdurchmesser und der wassererfüllten Fil-

terkieslänge ergibt.  
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Auf Basis der tabellarisch vorliegenden Probenahmedaten wurde für jede einzelne Probennahme 

des Zeitraumes 2008 bis 2013 die regelgerechte Durchführung geprüft, indem das geforderte Ent-

nahmevolumen dem tatsächlichen Abpumpvolumen gegenübergestellt wurde. Wenn die Filterkies-

länge nicht vollständig wassergesättigt war, erfolgte die Berechnung des erforderlichen Entnahme-

volumens anhand eines gemittelten Ruhewasserspiegels. Die Einhaltung weiterer Vorschriften 

wurde nicht im Detail geprüft, da mithilfe der Analyse des hydraulischen Kriteriums bereits aufgezeigt 

werden kann, ob bei der Durchführung der Probennahme Defizite bestehen. 

5.5 Plausibilitätsprüfung der Grundwasseranalysen (Ionenbilanzfehler) 

Die Plausibilität von Grundwasseranalysen kann durch die Berechnung des Ionenbilanzfehlers un-

tersucht werden. Hierdurch werden mögliche Fehler in einer Analyse durch die Gegenüberstellung 

von positiven und negativen Ladungen erkannt, da auf Grund der der Elektroneutralität des Wassers 

die negativen Ladungen (Anionenäquivalentkonzentration) gleich den positiven Ladungen (Katio-

nenäquivalentkonzentration) sein sollten (Wisotzky 2011). Der Ionenbilanzfehler entspricht der pro-

zentualen Abweichung zwischen den Summen der positiven und negativen Ladungen in Bezug auf 

den mittleren Wert der Summen, s. Gl. 1 (DIN 38402-62:2014-12). 
 

IBF =  ∑𝐾𝑎𝑡−∑𝐴𝑛(∑𝐾𝑎𝑡+∑𝐴𝑛)∗0,5 * 100 Gl. 1 

IBF: Ionenbilanzfehler [%]; Kat: Äquivalentkonzentration der Kationen [mmol/l]; An: Äquivalentkonzentration der Anionen [mmol/l] 
 

In der Anwendung führen Messunsicherheiten meist zu Ionenbilanzfehlern ungleich null. In Abhän-

gigkeit von der Gesamtionenkonzentration können laut DIN 38402-62:2014-12 Fehler bis zu einem 

definierten Prozentsatz toleriert werden. So werden bei einer Gesamtionenkonzentration von 

> 4 mmol/l Fehler bis 5%, bei einer Gesamtionenkonzentration zwischen 2 mmol/l und 4 mmol/l Feh-

ler bis 10% und bei Wässern mit einer Gesamtionenkonzentration von ≤ 2 mmol/l gar Fehler > 10% 

akzeptiert. Nach den – in der Praxis häufiger angewendeten - Regeln vom DVWK (1992) sind die 

Grenzwerte strenger gefasst: für nicht gering mineralisierte Grundwässer > 2 mmol/l müssen 2% 

Ionenbilanzabweichung eingehalten werden. Die eben genannten Grenzen wurden für eine Einstu-

fung der Proben in „plausibel“ und „unplausibel“ verwendet. In einigen Fällen konnte der Ionenbi-

lanzfehler nicht berechnet werden, weil Konzentrationsangaben zu einem oder mehreren Hauptio-

nen fehlten und dies zu einer Fehleinschätzung des Ionenbilanzfehlers führen kann. Für die Berech-

nung der Ionenbilanzfehler wurden folgende Ionen, welche in Haupt- (i. d. R. eher höhere Konzent-

rationen) und den Nebenionen (i. d. R. eher niedrige Konzentrationen) unterschieden werden kön-

nen, verwendet:  

Anionen:  

 Hauptionen: Chlorid, Hydrogencarbonat, Nitrat, Sulfat  

 Nebenionen: Arsen, Bor, Fluorid, Phosphat, Nitrit 

Kationen:  

 Hauptionen: Calcium, Kalium, Magnesium, Natrium 

 Nebenionen: Aluminium, Ammonium, Blei, Cadmium, Eisen, Mangan, Nickel, Zink, Kupfer. 
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6. Ergebnisse der Anwendung der Prüfkriterien 

6.1 Repräsentativität der Messstellen 

Die folgenden Karten zeigen für die Umgebung der drei NLWKN-Messstellen Eime, Entenfang und 

Emmerke vorhandene Bohrungen auf dem NIBIS-Server des LBEG, mit denen die hydrogeologi-

sche Repräsentanz der Messstellen überprüft werden konnte. Genutzt wurden die zu diesen Boh-

rungen online verfügbaren geologischen Schichtenverzeichnisse (s. Anhang 7), die Aufschluss über 

den typischen Aufbau des Untergrundes in der Umgebung der Messstellen geben. Zusätzlich ge-

nutzt wurden für die Einschätzung der Repräsentativität die Profilschnitte des LBEG (s. Anhang 6). 

 

Abb. 10: Auf dem NIBIS-Server des LBEG vorhandene Informationen zu hydrogeologischen Informationen in 
der Umgebung der Messstelle Entenfang B 11 

 

Abb. 11: Auf dem NIBIS-Server des LBEG vorhandene Informationen zu hydrogeologischen Informationen in 
der Umgebung der Messstelle Emmerke 

Ebenfalls dafür verwendet wurden die in Tab. 2 dokumentierten statistischen Kennwerte der Grund-

wasserstände im Vergleich zu den Filterlagen. Erkennbar ist, dass in Entenfang der Filter immer 

(stationär) und in Emmerke fast immer (temporär) belüftet ist. In Eime liegt der mittlere Grundwasser- 
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Abb. 12: Auf dem NIBIS-Server des LBEG vorhandene Informationen zu hydrogeologischen Informationen in 
der Umgebung der Messstelle Eime 

Tab. 2: Verhältnis der Filteroberkante und Kennwerten des langjährigen Grundwasserstandes bei drei WRRL-
Messstellen 

 

stand auch nur 1,87 Meter über dem Filter (zur Interpretation dieser Daten s.u.). Tab. 3 zeigt in 

tabellarischer Form das mit all diesen Informationen ermittelte Ergebnis der hydrogeologischen Re-

präsentanzprüfung der vier WRRL-Gütemessstellen inkl. der Einzelkriterien: 

Tab. 3: Ergebnisse zu Prüfung der hydrogeologischen Repräsentanz der vier WRRL-Messstellen (Q: Quantil: 
auf die Mächtigkeit des GWL bezogene Position der Filtermitte; 

Messstel-
lenname 

Lithologie 
Filteraus-

bau 

Mäch-
tigkeit 
GWL 
[m] 

Ausbau im 
WRRL- 

Zielhori-
zont 

Lage der 
Filtermitte 
im GWL 

Unbelüftete 
Grundwasser-
probenahme 
gewährleistet 

Filterausbau 
repräsentativ 
innerhalb des 

GWL 
Boden-

burg TB1 
S, t; T, s 21 ja unteres Q ja ja 

Eime S, G 3 nein unterstes Q nein nein 

Emmerke 
GWM6 

gS, G 2 nein oberes Q nein nein 

Entenfang 
B11 

G; s  1 nein unterstes Q nein nein 

Messstellen-
ID

Messstellen
name 

NLWKN

Min. 
Grundwassers

tand [m NN]

Max. 
Grundwasser
stand [m NN]

Mittelwert 
Grundwasser
stand [m NN]

FOK 
[m NN]

40003616 Eime 81,96 85,05 82,85 80,98

40003049
Emmerke 

GWM6
82,66 84,04 83,11 83,91

40003052
Entenfang 

B11
66,93 68,67 67,58 70,94
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Dazu seien – in der Reihenfolge der Auflistung in der Tabelle - folgende Erläuterungen gegeben: 

- In Bodenburg ist der aktuell wasserwirtschaftlich genutzte Tiefbrunnen 1 im korrekten Zielhorizont 

nach GrwV (2017) und AVV (2020) in verfestigten tertiären Sedimenten, nämlich in Wechselfol-

gen von „Kiesen, Sanden und weichen Sandsteinschichten“ verfiltert, die Verfilterung befindet 

sich auch repräsentativ innerhalb des Grundwasserleiters, also nicht ausschließlich im obersten, 

ggf. belüfteten Bereich. Zu den technischen Daten des Filterausbaus in Bezug auf das technische 

Regelwerk s. Kap. 6.3. Der nur wenige Meter entfernt liegende Tiefbrunnen II - mit kontinuierlich 

unter dem Schwellenwert der GrwV (2017) für Nitrat liegenden Konzentrationen - ist mit einer 

Ausbautiefe von 16,50 Meter bis 31,50 Meter in nahezu exakt der gleichen Tiefenlage ausgebaut 

wie der Brunnen I (diese Angaben wurden Richter 1998 entnommen, da in Kleefeldt 1986 hierzu 

leider keine Angaben enthalten sind) . Deutlich erkennbar wird also, welche geringen vertikalen 

und/oder horizontalen Variationen beim Grundwasserleiter ausreichen, um ein anderes mikro-

bielles Denitrifikationspotenzial abzubilden. Sehr deutlich wird erkennbar, wie wichtig die Begrün-

dung zur konkreten Wahl der WRRL-Messstelle beim Parameter Nitrat durch die Behörde ist. 

Diese Begründung liegt hier nicht vor. Bei der möglichen alternativen Wahl des TB II als WRRL-

Messstelle wäre es in den vergangenen Jahren zu keinem Zeitpunkt zu einer Überschreitung des 

Schwellenwertes bei Nitrat gekommen. 

- In Eime ist die WRRL-Messstelle in einer Tiefe von 10,20 bis 11,20 Meter in sandig-kiesigen 

Mittelterrassenschotter der Leineaue verfiltert. Abb. 13 zeigt zum Umfeld der Messstelle Eime 

einen Profilschnitt, der mit den in NIBIS online verfügbaren Bohrungen erstellt wurde. Deutlich 

erkennbar ist, dass in dem von schluffig-tonigen Auesedimenten bedecktem Terrassenkörper die  

 

Abb. 13: Geologischer Profilschnitt mit Daten des NIBIS-Servers des LBEG zur hydrogeologischen Einord-
nung der WRRL-Messstelle Eime  
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Mächtigkeiten des Grundwasserleiters (also von der Grundwasseroberfläche, s. blaue Linie des 

Grundwasserstandes bis zur Basis des Ton- bzw. Kalksteines) nur wenige Meter bei absteigen-

den Beträgen hin zum Vorfluter leine betragen. Die Bohrung zur Messstelle (s. Anhang 2) doku-

mentiert dazu nur 2,90 Meter. Es handelt sich also um einen lokal ausgebildeten Horizont, dem 

keinerlei „wasserwirtschaftliche Bedeutsamkeit“ (Definition nach AVV 2020, Anlage 1) beikommt, 
diese liegt in der Region in deutlich tiefer liegenden, kalkig ausgeprägten Festgesteinen (s. An-

hang 6). Im Ergebnis wird geschlussfolgert, dass die Messstelle nicht im zutreffenden Horizont 

verfiltert ist und aus dem WRRL-Messnetz des NLWKN ausgesondert werden muss. 

- In Emmerke ist die WRRL-Messstelle in einem Grundwasserleiter mit einer drei Meter langen 

Filterstrecke ausgebaut, die fast immer komplett belüftet ist. Der maximal bisher gemessene 

Grundwasserstand lag nur 13 cm über der Filteroberkante. Der grobsandig Grundwasserleiter ist 

am Standort nur etwa zwei Meter mächtig (s. Anhang 2) und damit in keiner Weise wasserwirt-

schaftlich bedeutsam. Die Messstelle muss aus dem WRRL-Messnetz ausgesondert werden. Die 

NIBIS-Bohrungen in der Umgebung (z. B. Emmerke-6 und Emmerke-3 in etwa 250 Meter Entfer-

nung, s. Anhang 7) zeigen deutlich höhere Mächtigkeiten, diese Standorte wären aus hydrogeo-

logischer Sicht ggf. besser geeignet. Der aktuelle Standort befindet sich zudem innerhalb eines 

Gewerbegebietes als Unterflurausbau. Aktuelle Recherchen bei der Stadtverwaltung ergaben je-

doch keine Hinweise darauf, dass lokal ein anthropogener Einfluss infolge Leckagen aus undich-

ten Abwasserrohren vorliegen könne. Dieser würde sich auch eher in - für Abwasser typischer-

weise - erhöhten Ammoniumwerten bemerkbar zeigen. Die mit Werten zwischen 60 mg/l und 120 

mg/l in den vergangenen zehn Jahren stark schwankenden Nitratwerte der Messstelle sind für 

den verfilterten, äußerst geringmächtigen Horizont (Schichtenwasser) aufgrund der ständig vor-

handenen Belüftung und damit der Unterdrückung des mikrobiellen Nitratabbaus charakteristisch. 

- In Entenfang ist eine Messstelle aus dem Untersuchungsprogramm zur Untersuchung einer Klär-

schlammdeponie Teil des WRRRL-Messnetzes des NLWKN. Die Messstelle B 11 besitzt eine 

5,50 Meter lange Filterstrecke, die einer kontinuierlichen Belüftung unterliegt, da auch der maxi-

mal gemessene Grundwasserstand immer noch 1,27 Meter unterhalb der Filteroberkante liegt. 

Beim niedrigsten Grundwasserstand befindet sich nur noch etwa ein Meter Wassersäule in der 

Messstelle, womit eine ordnungsgemäße Beprobung bereits rein quantitativ nicht mehr möglich 

ist. Der Grundwasserleiter ist aus feinkiesigen Mittelsanden aufgebaut, die an der Basis in grö-

bere, sandige Mittelkiese übergehen. Darunter dokumentiert das geologische Schichtenverzeich-

nis tonig-schluffige, kreidezeitliche Sedimente, also vermutlich Verwitterungsprodukte von Fest-

gesteinen. Durch benachbarte Bohrungen (s. Anhang 7) wird der Aufbau des Untergrundes be-

stätigt. Die gemessenen Nitratwerte der Messstelle B 11 unterlagen langjährig einem erkennbar 

fallenden Trend (s. Abb. 4), bevor sie im Frühjahr 208 singulär stark anstiegen, unmittelbar da-

nach jedoch wieder auf das vorige Niveau unter 50 mg/l abfielen. Diese ausgeprägten Schwan-

kungen der Nitratwerte sind typisch für die beschriebenen Lagerungsverhältnisse des Grundwas-

sers. Es handelt sich um das oberflächennächste, sickerwasserbeeinflusste Grundwasser ohne 

wasserwirtschaftliche Bedeutung. 
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6.2 Neubildungsbereiche der Grundwassermessstellen 

Abb. 14 und Abb. 15 dokumentieren die Neubildungsbereiche nach LAWA (2018) für die beiden 

WRRL-Messstellen „Emmerke GWM6“ und „Eime“ zusammen mit dem vom NLWKN tiefenabhängig 
jeweils ausgewiesenem „Einwirkungsbereich“. Für „Entenfang B11“ konnte die Berechnung metho-

disch bedingt nicht durchgeführt werden, da die Neubildungsrate bei < 200 mm/a liegt. 

 

Abb. 14: Neubildungsbereich der Messstelle „Emmerke GWM6“ nach LAWA (2018) 

Für beide Messstellen sind keine Daten zum Grundwasserfließgeschehen verfügbar. Deshalb wurde 

zur Berechnung des hydraulischen Gradienten zuerst die Entfernung zwischen der Messstelle Em-

merke und dem Pegel Ahrbergen gemessen. Dann wurde die Differenz der Höhen [m NN] der beiden 

Messpunkte durch den Abstand zwischen ihnen geteilt. Der Durchlässigkeitsbeiwert wurde anhand 

der geologischen Schichtbeschreibung mit 9,57*10-4 für „feinkiesige Grobsande“ abgeschätzt.  

Die berechnete Fließstrecke für die Folteroberkante beträgt in Emmerke 0 m, weil der Ruhewasser-

spiegel unter der Filteroberkante liegt. Die Fließstrecke für die Filterunterkante beträgt 8338 m und 

wurde aufgrund einer erkennbaren Wasserscheide auf 3450 m begrenzt. Gut erkennbar ist in der 

Karte die fast ausschließlich landwirtschaftliche Nutzung als Erklärung der ursprünglichen Herkunft 

des gemessenen Nitrats. Der vom NLWKN pauschal radial ausgewiesene Einwirkungsbereich auch 

innerhalb von Siedlungsflächen ist dagegen nicht sinnvoll, er umfasst auch Flächen im Abstrom. 

Bei der Messstelle Eime ist der Neubildungsbereich aufgrund der geringeren Niveauunterschiede in 

der Aue deutlich kleiner, er reicht hier nach Westen in Richtung der Siedlungslage von Eime und 

umfasst ebenfalls landwirtschaftliche Nutzflächen. Zum Tiefbrunnen Bodenburg (s. Abb. 16) liegen 
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Abb. 15: Neubildungsbereich der Messstelle „Entenfang B11“ nach LAWA (2018) 

Abb. 16: Unterirdisches Einzugsgebiet des Tiefbrunnens 
1 Bodenburg (Kleefeldt 1986) 

Informationen zum unterirdischen Einzugsgebiet 

anhand einer stationären Grundwasserströmungs-

modellierung vor.  

Es reicht erkennbar von den beiden Brunnen weg 

nach Süden bis südöstlich der Ortschaft Evensen. 

Das Einzugsgebiet von Betriebsbrunnen ist aus ge-

ohydraulischen Gründen stets ungleich größer im 

Vergleich zu denjenigen von Messstellen, da hier 

der Berechnung wesentlich größere Entnahme-

mengen zugrunde liegen. Für die Modellierung im 

Zusammenhang mit der Ausweisung eines Trink-

wasserschutzgebietes betragen diese Mengen ver-

mutlich ein Vielfaches der tatsächlich entnomme-

nen Mengen, so dass das Einzugsgebiet zum Zeit-

punkt der Entnahme der Grundwasserproben klei-

ner sein dürfte. Daher ist hier eine deutlich kontu-

rierte Fläche erkennbar, die ebenfalls fast aus-

schließlich landwirtschaftliche Nutzflächen und (un-

tergeordnet Straßen) umfasst.  
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6.3 Prüfung des bautechnischen Zustandes der Grundwassermessstellen 

Die Überprüfung des bautechnischen Zustands nach der erläuterten Methode auf Basis der „allge-
mein anerkannten Regeln der Technik“ (AVV GeA (2020), dort Anlage 1) nach dem technischen 
Regelwerk der Fachverbände (DVGW, DVWK, DWA) und des DIN hat ergeben, dass keine der vier 

Messstellen mängelfrei ist. Tab. 4 dokumentiert die messstellenbezogene Auswertung für jedes 

Prüfkriterium aufgeschlüsselt zwecks Nachvollziehbarkeit der aggregierten Ergebnisse. 

Tab. 4: Messstellenbezogene Ergebnisse der Prüfung der Regelgerechtigkeit des bautechnischen Zustandes. 
Der Bewertungscode bedeutet i. d. R. 0 =regelgerecht, 1 = nicht regelgerecht und 2 = nicht bewertbar. 
Ausnahmen bilden das Kriterium „Geologisches Schichtenverzeichnis“ und „Ausbauplan“, hier 
bedeutet 0 = vollständig, 1 = unvollständig, sowie das Kriterium „Sumpfrohr bzw. Schlammfang“, hier 
bedeutet 0 = nicht vorhanden und 1 = vorhanden. 
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Boden-
burg 
TB1 

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 2 2 2 0 2 1 0 
unzu-

reichende Do-
kumentation 

Eime 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 
geringe  
Mängel 

Em-
merke 
GWM6 

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 1 0 1 
gravierende 

Mängel 

Enten-
fang 
B11 

0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 2 2 0 0 2 0 1 0 1 
geringe  
Mängel 

Die geprüften Kriterien mit hoher Priorität wurden nur an der Messstelle „Emmerke GWM6“ nicht 

erfüllt. Da bei den beiden Messstellen Eime und Entenfang B 11 weniger als sechs Kriterien mit 

geringer Priorität verletzt wurden, mündet die Bewertung in „geringe Mängel“. Zum Tiefbrunnen in 

Bodenburg sind die vom NLWKN übergebenen Dokumente nicht aussagekräftig genug, so dass sie 

als „unzureichend“ fachlich bewertet werden mussten. 

6.4 Prüfung der Dokumentation von Wartungsarbeiten und Funktionsprüfungen 

Eine messstellenbezogene Aufstellung der vorliegenden Dokumentationen zu den Funktionsprüfun-

gen und Wartungsarbeiten, die gemäß DVGW (2012) in regelmäßigen Zeitabständen erfolgen müs-

sen, befindet sich in Tab. 5. Die in der Tabelle dokumentierte Überprüfung der Einhaltung des vor-

geschriebenen Intervalls erfolgte mit Fokus auf dem Zeitraum 2008 bis 2013. In Emmerke wurde im 

Jahr 2008 anlässlich einer geophysikalischen Ausbaukontrollmessung festgestellt, dass die Mess- 
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Tab. 5: Messstellenbezogene Ergebnisse zu der Prüfung der Dokumentation zu Wartungsarbeiten und Funk-
tionsprüfungen. Die rötliche Farbe besagt, dass hier keine Prüfung vorliegt bzw. diese nicht 
turnusgemäß erfolgte. Das Kürzel „n. d.“ steht für „nicht dokumentiert“. 

Messstellen-
Name 

Bau-
jahr 

Visuelle 
Bewer-

tung 

Lage- und 
Höhenkon-

trolle 

Hydraul. 
Test 

Kamerabe-
fahrung 

Geophy-
sik 

Reinigung/ 
Regenerie-

rung 
QS-Kriterium (DVGW 

2012) 
Turnus: 5 

a 
Turnus: 10 

a 
Turnus: 5 

a 
Turnus: 10 

a 
  

Bodenburg 
TB1 

1948 n.d. 1986 
1948, 
1985 

n.d. n.d. n.d. 

Eime 2010 n.d. n.d. n.d. n.d. 2012 n.d. 

Emmerke 
GWM6 

2005 2007 
2012, 2017, 
2019, 2020 

2016 n.d. 2008 

2007: Bürs-
ten, Hoch-
druckspül-
verfahren 

Entenfang 
B11 

1991 n.d. 2015 2016 n.d. 2008 n.d. 

stelle in 2,5 Meter Tiefe eine undichte Rohrverbindung aufweise. Abgesehen davon sei das Rohr in 

einem Zustand, der dem dokumentierten Zustand im Ausbauplan entspreche. Diese Diagnose 

wurde durch die Fremdfirma (BLM GmbH) auch den Messstellen in Entenfang und Eime attestiert. 

In 2016 wurde anhand eines Auffülltests die Messstelle in Emmerke als hydraulisch funktionstüchtig 

befunden. Ebenfalls in 2016 zeigte ein Auffülltest, dass die Messstelle in Entenfang hydraulisch 

funktionstüchtig ist, sie zeigt jedoch einen höheren kf-Wert als vermutet. Das könnte ein Hinweis 

darauf sein, dass der Auffülltest nicht aussagekräftig genug ist. Durch Auffülltests sind definitions-

gemäß nur Negativbefunde interpretationsfähig, durch Positivbefunde kann nicht auf die hydrauli-

sche Funktionstüchtigkeit der Messstelle geschlossen werden, da das eingebrachte Wasser auch 

durch undichte Aufsatzrohre in das Gebirge entweichen kann. 

Nicht dokumentiert ist bei drei von vier Messstellen die Durchführung der Reinigung / Regenerierung. 

In Emmerke fand 2007 eine Reinigung statt, diese wurde jedoch seitdem nicht wiederholt. 

6.5 Prüfung der Dokumente zur Grundwasserprobenentnahme 

Das Ergebnis der Prüfung ist in Tab. 6 dargestellt. In Eime und Emmerke wurde das Mindestentnah-

mevolumen nach W 112 im Mittel um mehr als 100 % erfüllt, in Bodenburg jedoch weit verfehlt. 

Tab. 6: Messstellenbezogene Ergebnisse zur Grundwasserprobennahme. (dargestellt ist das berechnete 
Entnahmevolumen nach W 112. Zur Berechnung wurde bei Notwendigkeit der mittlere 
Ruhewasserspiegel herangezogen. Zudem ist der Mittelwert (MW) des prozentualen Anteils des 
tatsächlichen Entnahmevolumens von dem erforderlichen Entnahmevolumen dargestellt sowie die 
Anzahl der Analysen, auf denen der MW basiert. 

Messstellenname 
Entnahmevolumen 

nach W 112 [l] 
Anzahl 

Analysen 

MW Anteil des tatsächlichen Entnah-
mevolumens von dem Entnahmevolu-

men nach W 112 [%] 

Bodenburg TB1 8711 1 2 

Eime 369 13 121 

Emmerke GWM6 272 14 166 

Entenfang B11 nicht bestimmbar 
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6.6 Ergebnisse und Bewertung der Plausibilitätsprüfungen der Grundwasseranalysen 

Abb. 17 zeigt das Ergebnis der Ionenbilanzberechnungen für alle Einzelanalysen der vier WRRL-

Messstellen aus dem Zeitraum von 2008 bis 2013.  

 
Abb. 17: Einzelanalysenbezogene Ergebnisse der Ionenbilanzrechnungen für den Zeitraum 2008 bis 2013. 

Abb. 18 stellt die Ergebnisse in aggregierter Form unter Berücksichtigung der Plausibilitätsgrenzen 

nach DIN 38402-62:2014-12 und nach DVWK (1992) für alle 73 Proben dar. Ursächlich für einen 

hohen Ionenbilanzfehler können u. a. Analyse- bzw. Messfehler im Labor sein. Auch das Verwenden 

unfiltrierter Proben kann in einem höheren Fehler münden. Gemäß der Plausibilitätsgrenzen nach 

DIN 38402-62:2014-12 können die Analyseergebnisse von 55 Proben (75 %) als plausibel eingestuft 

werden. Setzt man die strengeren Grenzen nach DVWK (1992) an, fallen nur noch die Ergebnisse 

von 32 Proben (44%) in den plausiblen Bereich. 

 

Abb. 18: Aggregierte Ergebnisse der Ionenbilanzrechnungen pro Analyse (li.: n. DIN 38402-62:2014-12, re.: 
n. DVWK (1992)).  
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7. Zusammenfassende Bewertung 

Im Zuge des vorliegenden Gutachtens wurden vier WRRL-Messstellen des NLWKN im LK Hildes-

heim mit erhöhten Nitratwerten fachlich evaluiert. Teil der Evaluierung war die Bewertung der hyd-

rogeologischen Repräsentativität nach NLWKN (2014b) und AVV GeA (2020), des baulichen Zu-

stands und von durchgeführten Wartungsarbeiten nach den geltenden Regeln der Technik. Weiter-

hin wurden die chemischen Grundwasseranalysen geprüft. Der Bezugszeitraum war 2008 bis 2013. 

Tab. 7 aggregiert die messstellenbezogenen Ergebnisse der Einzelbewertungskriterien zu einem 

Gesamtergebnis. Nicht berücksichtigt wurden die Bewertungsergebnisse der Probennahmeproto-

kolle und der Ionenbilanzberechnungen. Diese wurden nicht in die messstellenbezogene Aggregie-

rung integriert, da es sich um zeitvariable und nicht bauwerksbezogene Daten handelt.  

Tab. 7: Messstellenbezogene Aggregierung der einzelnen Bewertungskriterien (Nitrat: Mittelwerte aus dem 
Zeitraum 2009 bis 2013) 

Messstellen-
name 

Nitrat 
(mg/l) 

Verfilterung 
korrekt? 

Baulicher Zustand 
regelkonform 

Zustand im Ergeb-
nis der Funktions-

prüfung 

Eignung 
WRRL 

Bodenbrg 
TB1 

51 ja 
unzureichende Doku-

mentation 
nicht dokumentiert zweifelhaft 

Eime 65 nein geringe Mängel nicht dokumentiert nein 
Emmerke 

GWM6 
88 nein gravierende Mängel nicht dokumentiert nein 

Entenfang 
B11 

45 nein geringe Mängel nicht dokumentiert nein 

Im Ergebnis aller durchgeführten Arbeiten kann folgendes Fazit gezogen werden: 

1. Nur der wasserwirtschaftlich genutzte Tiefbrunnen in Bodenburg ist im korrekten Bezugsgrund-

wasserleiter verfiltert. Die anderen drei Messstellen sind in wasserwirtschaftlich nicht bedeutsa-

men Horizonten und z. T. so grundwasseroberflächennah verfiltert, dass mit den dort entnom-

menen Proben aufgrund des noch nicht eingesetzten mikrobiellen Nitratabbaus kein hydroche-

misch repräsentativer Wert ermittelt und damit § 9 Absatz 1 bzw. Anlage 4 Ziffer 1.1 der GrwV 

(2017) nicht erfüllt werden kann. 

2. Die bautechnische Prüfung der Messstellen nach den geltenden technischen Regelwerken 

(DVGW 2003; AK GWB 2012) hat ergeben, dass relevante Informationen vom Tiefbrunnen in 

Bodenburg nicht vorliegen und die anderen drei Messstellen nicht mängelfrei sind.. 

3. Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an den untersuchten Messstellen wurden anhand der 

Vorgaben des DVGW-Arbeitsblattes W 129 überprüft (DVGW 2012). Funktionsprüfungen er-

folgten nicht turnusgemäß und nicht in allen Fällen. Aufgrund fehlender Unterlagen konnte der 

Zustand der Messstellen im relevanten Zeitraum nicht bewertet werden. 

4. Eine Plausibilitätsprüfung der chemischen Wasseranalysen anhand von berechneten Ionenbi-

lanzen hat ergeben, dass nach DIN 38402-62:2014-12 75% der Analyseergebnisse als plausi-

bel eingestuft werden können (n=18) bei der Bewertung nach den strengeren Grenzen nach 

DVWK (1992) gilt das nur für 44% der Analysen (n=5). 

5. Anhand einer Gesamtbetrachtung wurde festgestellt, dass keine der vier WRRL-Messstellen als 

uneingeschränkt geeignet eingestuft werden kann.  
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Anhang 1: Exemplarische Fotodokumentation der vier WRRL-Grundwassermessstellen des NLWKN 

 

  

  
 

Förderbrunnen Bodenbrg TB1 Grundwassermessstelle Eime 

Grundwassermessstelle 
Entenfang B11 

Grundwassermessstelle  
Emmerke GWM6 

 



Fachliche Evaluierung von vier Wasserrahmenrichtlinien-Grundwassermessstellen  
des NLWN im Landkreis Hildesheim 
 

 

 

 
 

Anhang 2: 

Baudokumentationen der vier 
WRRL-Grundwassermessstellen 
des NLWKN (Bohrmeisterschich-

tenverzeichnisse und Ausbauzeich-
nungen (z. T. Originaldokumente 

der Baufirmen)  











LK-HI:: 2540264420 B 11

76,14 m NN

Tiefenangaben Profil und Ausbau bezogen auf GOK

Name d. Bhrg. LK-HI:: 2540264420 B 11

Bhrg. Id 382500488

Autor

Bearbeiter

Bohrfirma

RW: 3557463

HW: 5784660

Höhe NN: 76,14

Datum: 

Maßstab :  1:113

77,00 m NN

75,00 m NN

73,00 m NN

71,00 m NN

69,00 m NN

67,00 m NN

65,00 m NN

63,00 m NN

61,00 m NN

59,00 m NN

57,00 m NN

55,00 m NN

53,00 m NN

/ Feinsand; schluffig, mittelsandig / / /

/ Schluff; feinsandig / / /

/ Feinsand; schluffig, mittelsandig / / /

/ Mittelsand; feinkiesig, mittelkiesig, feinsandig, / /
/

/ Mittelkies; sandig, schluffig, / / /

/ Ton; schluffig, sandig / / /

Kreide / Ton; schluffig, kalkig / / /

 

0,60

1,50

1,90

9,40

10,60

11,10

21,70

-0,40

0,00

0,60

4,50

5,20

10,70

21,70

Schutzrohr DN 135

Beton

Abdichtung

Aufsatzrohr DN 125

Abschlußkappe DN 120

Filterkies fein

Filterrohr DN 125

Abdichtung
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Anhang 3: 

Dokumente zu Funktionsprüfungen 
(z. B. geophysikalische Bohrloch-

messungen) 
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Bohrlochmessung - Storkow GmbH 
 
Schützenstraße 33 � D-15859 Storkow � Tel.: 033678-43630 � Fax: 033678-43631  
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    An der Scharlake 39 

    D-31135 Hannover 
 
 
 
 
Auftragnehmer : Bohrlochmessung - Storkow GmbH 
    Schützenstraße 33 

    D-15859 Storkow 
 
 
 
 
Bearbeiter  : Frau J. Goldbeck 
    Dipl. Ing. (Geophysik) 
 
 
 
Storkow, den 13.06.2008 
 
 
 
 
 
 
K. Baumann 
-Geschäftsführer- 
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1 Lagebezeichnung 
 
• Bundesland  : Niedersachsen 

• Kreis   : Hildesheim 

• Standort   : ca. 1,5 km südöstlich von Barnten (Gemeinde         
                                                Nordstemmen) 

 
 

2 Allgemeine Angaben zur Grundwassermessstelle 
 
• Seitens des Auftraggebers wurde eine Messstellendokumentation (Bohrdokumen-

tation und Messstellenausbau) zur Verfügung gestellt.  
 

• Einzelpegel 

• Überflurpegel   : SEBA = 0,38 m ü. GOK 
ROK = 0,74 m u. SEBA 

• Ausbaumaterial : Kunststoff DN 125 

• Ruhewasserspiegel :  7,84 m u. SEBA 
 
 

3 Angaben zu den geophysikalischen Untersuchungen 
 
• Zielstellung  : Zustandskontrolle der Messstelle 

• Messdatum  : 11.03.2008 / 10.04.2008 

• Messtechniker   : Herr W. Loos / Herr K. Bley / Herr U. Schwarz 

• Messbezugspunkt : SEBA 

• Tiefster Messpunkt : 11,10 m 

• Messprogramm  :  
 

CAL  : Kaliber-Log 
FEL-B  : Fokussiertes Elektro-Log, Brunnenvariante 
IL.RA  : Induktions-Log, spez. elektr. Widerstand 
SGL®  :  Segmentiertes Gamma-Ray-Log 
NN  :  Neutron-Neutron-Log 
RGG.D® :  Dichte-Ringraumscanner-Log 
PT  : Summenpackertest 
OPT  : Fernsehsondierung 

 
Weiterhin wurden folgende berechnete Kurven im Messdiagramm dargestellt: 
 
  SGL.M® :  Segmentiertes Gamma-Ray-Log, Mittelwert 
  RGG.DM® :  Dichte-Ringraumscanner-Log, Mittelwert 
 
Leichte Teufendifferenzen zwischen der Fernsehsondierung und den übrigen bohr-
lochgeophysikalischen Methoden sind technisch bedingt. Auf Grund der höheren 
Genauigkeit werden generell die bohrlochgeophysikalischen Verfahren als Teufenre-
ferenz verwendet. 
 

 2 
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4 Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchungen 
 
Die erzielten geophysikalischen Mess- und Interpretationsergebnisse wurden in bei-
liegendem Messdiagramm ausgewertet und graphisch dargestellt. Die Ergebnisse 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: 
 

4.1 Lithologie 
 

• Die Interpretation des lithologischen Schichtenprofils erfolgte anhand der Mes-
sungen des Segmentierten Gamma-Ray-Logs, des Induktions-Logs und des 
Neutron-Neutron-Logs, basierend auf der Bohrdokumentation. Es wurden zusätz-
liche Informationen aus der Online-Datenbank des niedersächsischen Landesam-
tes für Bergbau, Energie und Geologie genutzt. 

• Nach Bohrlochgeophysik gliedert sich das in der Bohrung aufgeschlossene litho-
logische Profil wie folgt: 

 

GOK - 1,50 m nicht bestimmbar  

1,50 - 2,30 m Sand, schluffig – Schluff, sandig 

2,30 - 10,40 m Mittel- bis Grobsand 

10,40 - 11,10 m Sand, schluffig – Schluff, stark sandig 

(Untersuchungsteufe) 

 

• Im Bereich der Messstelle wurden überwiegend Sande erbohrt, welche im Han-
genden und Liegenden bindige Anteile enthalten können. Auch der unterste Fil-
terabschnitt befindet sich im teilweise bindigen Gebirge. 

 

4.2 Verrohrung 
 

• Die Oberkante des Kunststoff-Rohrstranges ist von einem Stahl-Schutzrohr mit 
SEBA-Kappe umschlossen. Die Unterkante dieses Schutzrohres befindet sich 
laut Induktions-Log bei ca. 1,5 m u. SEBA. 

• Der Rohrstrang ist wie folgt aufgebaut: 

 

ROK - 5,70 m Kunststoff-Vollrohr, øinnen = 126 mm 

5,70 - 11,10 m Kunststoff-Filterrohr, øinnen = 125 – 127 mm 

(Untersuchungsteufe) 

 

• Der Messstellenrohrstrang war mit allen Sonden problemlos bis zu einer Endteufe 
von 11,10 m zu befahren. 

• Der Ruhewasserspiegel befindet sich innerhalb der Filterstrecke. 

• Rohrverbindungen wurden in folgenden Teufen angetroffen: 3,70 / 5,70 / 6,20 / 
7,20 und 9,20 m. 

• Mittels eines Summenpackertestes erfolgte die Insituprüfung der hydraulischen 
Dichtheit der Aufsatzrohrmuffe. Dazu wurde der Rohrstrang bei 4,0 m u. SEBA 
mittels eines pneumatischen Packers abgesperrt. Durch Auffüllen des Wasser-
spiegels bis zur Rohroberkante wurde die Rohrverbindung einer Zusatzbelastung 
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unterzogen.  
Während der Beobachtungszeit (ca. 20 min) waren keine quantifizierbaren Ver-
änderungen an der Wassersäule festzustellen. Die Aufsatzverrohrung der Mess-
stelle wird damit als hydraulisch dicht bewertet.  
Nach dem Lösen des Packers war ein sofortiger Wiederabfall der Wassersäule 
zum Ruhewasserspiegel hin zu beobachten, dies spricht für eine gute Funktions-
weise des Filters. 

• Das Wasser in der Messstelle ist klar und frei von Schwebstoffen. 

• Die Voll- und Filterrohre ober- und unterhalb des Wasserspiegels sind weitgehend 
sauber und belagfrei, die Filterschlitze sind offen. Am Boden befinden sich gering-
fügige Auflandungen. 

 

4.3 Hinterfüllung 
 
• Der Ringraum der Messstelle ist wie folgt verfüllt worden: 

 

GOK - 1,20 m nicht bestimmbar 

1,20 - 4,60 m Tonsperre 

4,60 - 5,00 m teilverfüllt 

5,20 - 11,10 m Sand/Kies 

(Untersuchungsteufe) 

 

• Die laut Messstellendokumentation projektierte Tonsperre konnte nach Neutron-
Neutron-Log teufengerecht im Bereich 1,2 – 4,6 m u. SEBA nachgewiesen wer-
den.  

• Im Liegenden der Tonsperre weist ein Abschnitt deutlich reduzierter Dichte auf 
einen wahrscheinlich teilverfüllten Ringraumbereich hin. Es handelt sich wahr-
scheinlich um Setzungserscheinungen der Kiesschüttung.  

• Unterhalb von 5,0 m wurde der Filterbereich ordnungsgemäß verkiest. 
 

4.4 Zusammenfassung / Empfehlungen 
 
Die Ergebnisse der bohrlochgeophysikalischen Untersuchungen entsprechen sehr 
gut den Vorgaben der Messstellendokumentation. Abgesehen von der Brückenbil-
dung im Ringraum, resultierend in einem teilverfüllten Bereich unterhalb der Tonsper-
re, weist die Messstelle keine baulichen Mängel auf. 
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Anhang 5: 

Hydrochemische Gangliniendarstel-
lungen (NLWKN) 

  



Parametertrend für Messstelle Bodenburg Bodenburg Tiefbrunnen 1

Druckdatum: 09.07.2020 15:30



Parametertrend für Messstelle Eime

Druckdatum: 09.07.2020 15:27



Parametertrend für Messstelle LK-HI 2540204403 GMS 6

Druckdatum: 09.07.2020 15:29



Parametertrend für Messstelle LK-HI 2540264420 B 11

Druckdatum: 09.07.2020 15:57
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Anhang 6: 

Hydrostratigrafische Profilschnitte 
LBEG (NIBIS)  
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Anhang 7: 

Exemplarische geologische Schich-
tenverzeichnisse von NIBIS-Boh-

rungen  
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Anhang 8: 

Kriterien für die Bewertung der bau-
lichen Eignung 
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Kriterien für die Bewertung der baulichen Eignung von Grundwassermessstellen. Die Kriterien entsprechen, 
soweit nicht anders vermerkt, alle dem Merkblatt zum Bau von Grundwassermessstellen (AK GWB 2012), 
sowie dem DVGW-Arbeitsblatt W 121 (DVGW 2003a). 

Nr. Bezeichnung Kurzbeschreibung weiterführende Regelwerke, 
Literatur und Anmerkungen 

1 
Geologisches 
Schichtenverzeich-
nis 

Detaillierte und vollständige Angaben zur 
Lithologie und Wasseranschnitten 

DIN EN ISO 14688-1:2013-
12; DIN EN ISO 14688-
2:2013-12; DIN EN ISO 
14689-1:2011-06 

2 Ausbauplan 
Detaillierte und vollständige Angaben zu 
Rohren, Verfüllung mit allen relevanten 
Details (DN usw.) 

 DIN 4023:2006-02 

3 Bauart der Mess-
stelle 

Abstände bei MST-Gruppe, i.d.R. keine 
Schachtbrunnen oder Bündel 

AK GWB: Bündel und 
Schachtbrunnen bei steinigem 
Untergrund, der großen Bohr-
durchmesser erfordert erlaubt.  

4 Abschlussbauwerk Betonsockel, Schutzrohr und -dreieck, 
Kappe, Sonderformen (z.B. Arteser) 

 

5 Verhältnis Ausbau-/ 
Bohrdurchmesser Verhältnis Bohr-DN zu Ausbau-DN korrekt  

6 Ausbaudurchmes-
ser 

> DN 50 (50 mm), ggf. > 100 mm (gleich-
zeitiger Einbau von Pumpe und DL) 

 

7 Filterlänge 
2-5 m, bei GWM < 10 m auch kürzer; zur 
horizontscharfen Entnahme der Grundwas-
serprobe 

LAWA 1999a 

8 Material Filter u.a. keine verzinkten Stahlrohre, kein Kies-
klebefilter LAWA 1999a 

9 Material Verrohrung i.d.R. PVC-U möglichst lange Rohrtouren, 
gesamte Verrohrung aus gleichem Material 

 

10 
Keine Mehrfachver-
filterung in versch. 
Stockwerken 

in hydraulisch separierten Stockwerken 
bzw. Grundwasserleitern 

 

11 
Verhältnis Filter-
schlitzweite/ Schütt-
korndurchmesser/ 
Lithologie 

Korrektes Größenverhältnis zur Vermei-
dung der Passage von Feinbestandteilen 
in das Rohr 

 

12 Zentrierung der Voll-
rohre 

Zentrierung alle 5 m; langfristig garantierte 
Stabilität des Bauwerkes DVGW 2003b 

13 Beschaffenheit Ver-
füllmaterial 

gewaschener chemisch inerter Quarzsand, 
Abdichtungen aus geeignetem Material, 
kein Bohrgut 

DIN 4924:2014-07; DVGW 
2003b  

14 Abdichtung zur Ge-
ländeoberkante 

mind. 2 m oberflächennahe Tonsperre zur 
Verhinderung unerwünschter Zuflüsse 

 

15 Gegenfilter mind. 1 m unterhalb von Dichtungsmate-
rial, wenn Durchmesser Filterkies > 2mm 

 

16 Tonsperre ausreichende Mächtigkeiten im Bereich 
hydraulisch wirksamer Trennschichten 

 

17 Überschüttung  Überschüttung mind. 1 m nach AK GWB 2012 auch Un-
terschüttung gefordert 

18 Sumpfrohr bzw. 
Schlammfang 

Einzelfallentscheidung, nicht bei Gefahr 
von DNAPL-Kontamination 

Abweichung in W 121 2003: 
kein Sumpfrohr 

19 
Lage des Filters in 
Bezug zur Grund-
wasserdruckfläche 

Ruhewasserspiegel > 2 m über Filterober-
kante zur Vermeidung der Verockerung 
des Filterrohrmaterials 

In alter Fassung des Arbeits-
blattes W 121 (DVGW 1988) 
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Geologische Schichtenverzeichnisse (1) und Ausbaupläne (2) 

Im geologischen Schichtenverzeichnis werden Informationen der erbohrten Gesteine und Wasseranschnitte 

festgehalten. Die Schichtenverzeichnisse sind nach DIN EN ISO 14688-1:2013-12; DIN EN ISO 14688-

2:2013-12; DIN EN ISO 14689-1:2011-06 zu führen. Im Ausbauplan werden alle Details zum Messstellenaus-

bau einer Bohrung zeichnerisch dokumentiert. Dazu gehören alle relevanten Eigenschaften zur Verrohrung 

und Verfilterung sowie der Ringraumhinterfüllung und dem Messstellenabschluss. Entsprechend AK GWB 

(2012) sind das Schichtenverzeichnis und der Ausbauplan nach DIN 4023:2006-02 Teil der Messstellendoku-

mentation. Diese sind beim Bau der Messstelle anzufertigen. 

Die einzelnen nachfolgenden Kriterien sind i. d. R. nur zu beurteilen, wenn die Dokumentation im Ausbauplan 

und Schichtenverzeichnis vollständig ist. Geophysikalische Verfahren (z. B. Kamerabefahrungen) können je-

doch auch zu späterem Zeitpunkt noch wertvolle Informationen liefern, um zu bewerten, ob die Messstelle den 

technischen Anforderungen entspricht. Lagen Dokumentation zu den Ergebnissen geophysikalischer Verfah-

ren vor, wurden diese in die Bewertung einbezogen. 

Allgemein kann man das Schichtenverzeichnis oder den Ausbauplan in die Kategorien „vollständig“, „unvoll-

ständig“ oder „nicht vorhanden“ einstufen. 

Bauart der Messstelle (3) 

Die Bauart einer neu errichteten Messstelle richtet sich grundlegend nach ihrem zu erfüllenden Zweck und ist 

abhängig von der hydrogeologischen Bedingung. Laut AK GWB (2012) gilt grundsätzlich, dass die „Entnahme 

von Grundwasser und Erfassung der Grundwasserstände nur in einem hydraulisch und hydrochemisch defi-

nierten ‚GWL‘ [Anm: Grundwasserleiter]“ gewährleistet sein muss. Entsprechend wird von einfach verfilterten 

Messstellen ausgegangen. Sollen an einem Standort mehrere Tiefenbereiche im Grundwasserleiter unter-

sucht werden, sind separate Messstellen zu errichten. In diesen sog. Messstellengruppen müssen Mindest-

abstände von 3 m zwischen Bohrungen mit maximaler Teufe von 50 m eingehalten werden. Bei größeren 

Bohrungen erhöht sich der Mindestabstand auf 5 m. Andere Bauarten können bei steinigen Untergrundver-

hältnissen, die einen großen Bohrlochdurchmesser erfordern, in Erwägung gezogen werden AK GWB (2012). 

Das betrifft beispielsweise Mehrfachausbauten (bzw. Messstellenbündel), bei denen mehrere Rohrstränge in 

einer Bohrung verbaut sind. In diesem Punkt weicht das Merkblatt vom entsprechenden DVGW-Arbeitsblatt 

ab, welches derartige Bauarten ausschließt (DVGW 2003a). Beide Regelwerke sehen die Option für den Bau 

von Multi-Level-Messstellen vor. Bei bestehenden Messstellen muss anhand der vorhandenen Dokumentation 

und Funktionsprüfungen nachgewiesen werden, dass diese den entsprechenden Anforderungen genügen 

(LAWA 1999a). Entsprechend wurde die Bewertung der Messstellen unabhängig des Messstellenalters durch-

geführt. 

Wenn bei einer Messstellengruppe die Mindestabstände nicht eingehalten wurden, muss aus den Schichten-

verzeichnissen und Ausbauplänen hervorgehen und bestenfalls durch eine geophysikalische Kontrollmessun-

gen nachgewiesen sein, dass keine Wasserwegsamkeiten in hydraulisch separierten Schichten gegeben sind. 

Erst dann darf das Kriterium auch als „regelgerecht“ eingestuft werden. 
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Abschlussbauwerk (4) 

Das Abschlussbauwerk dient einerseits dem Schutz vor unbefugtem Zugriff, andererseits dem Schutz des 

Grundwassers vor äußeren Einflüssen. In den meisten Fällen besteht der Messstellenabschluss aus einem 

Überflurausbau, der gewöhnlich bis 1 Meter über die Geländeoberkante geführt wird. Bei diesem Ausbautyp 

ist ein Schutzrohr aus verzinktem Stahl um das Vollrohr mit einer tagwasserdichten, verschließbaren Kappe 

anzubringen. Dieses muss durch einen Betonsockel oder verfülltem Schachtring, als Schutz vor eventuellen 

Beschädigungen befestigt sein. Auf landwirtschaftlich genutzter Fläche ist weiterhin ein Schutzdreieck mit 

Sichtstange, sowie ein Betonring als Anfahrschutz anzubringen (AK GWB 2012). Unterflurausbauten müssen 

die gleichen Kriterien bezüglich der Abschließbarkeit und Tagwasserdichtheit erfüllen und außerdem durch 

ein Abflussrohr entwässerbar sein. Abschlussbauwerke, die den oben genannten Kriterien entsprechen sind 

als regelgerecht einzustufen. Andernfalls wurden sie als „nicht regelgerecht“ eingestuft. 

Ausbaudurchmesser (6) und Verhältnis zum Bohrlochdurchmesser (5) 

Der Ausbauinnendurchmesser richtet sich nach der Messstellenaufgabe. Der sichere Ein- und Ausbau sowie 

Betrieb von Unterwasserpumpen und technischen Geräten muss möglich sein. Es ist ein Mindestausbau-

durchmesser in Abhängigkeit vom Pumpendurchmesser und der Einbautiefe der Pumpe erforderlich. Um zeit-

gleich eine Probennahme und die Messung über einen Datensammler zu ermöglichen, ist für Grundwasser-

messstellen ein Mindestausbaudurchmesser von 100 mm (DN 100) zu empfehlen (DVGW 2003a). Ausbau-

durchmesser von 50 mm (DN 50) sind bei Grundwassergütemessstellen nur in Ausnahmefällen bis zu einer 

Tiefe von 10 m zu wählen (AK GWB 2012). Dazu gehört z. B. die - hier nicht thematisierte - engräumliche 

Untersuchung von Schadstofffahnen durch flache Grundwassermessstellen (Einbautiefe < 10 m Tiefe).  

Der geplante Ausbaudurchmesser und die hydrogeologischen Verhältnisse am Standort bestimmen den er-

forderlichen Bohrlochdurchmesser. Dessen Dimension muss für das fachgerechte Einbringen der Ringraum-

verfüllung und die zentrische Platzierung der Ausbauverrohrung ausreichen. Zudem soll die Bohrlochgeomet-

rie weder den Betrieb noch eine Regenerierung und/oder Sanierung bzw. den regelgerechten Rückbau einer 

Grundwassermessstelle behindern. Zwar sind aus wirtschaftlichen und betrieblichen Gründen kleinere Bohr-

lochdurchmesser zu bevorzugen. Jedoch ist beim Bau einer Grundwassermessstelle in jedem Fall in Abhän-

gigkeit vom Ausbaudurchmesser, dem gewählten Bohrverfahren und dem Abdichtungsmaterial ein Mindest-

bohrenddurchmesser einzuhalten (AK GWB 2012; DVGW 2003a), der in Tab. 1: Mindestbohrdurchmesser in 

Abhängigkeit von Bohrverfahren und Ausbaudurchmesser (AK GWB 2012; DVGW 2003a) aufgeführt ist. 

Tab. 1: Mindestbohrdurchmesser in Abhängigkeit von Bohrverfahren und Ausbaudurchmesser (AK GWB 
2012; DVGW 2003a) 

Ausbaudurchmesser [mm] 50 65 80 100 115 125 
Mindestbohrenddurchmesser 
bei Suspensionen [mm] Spülbohren 187,3 193,7 222,3 244,5 244,5 279,4 

Mindestbohrenddurchmesser 
bei Tonformlingen [mm] 

Trockenbohren 219 273 273 324 324 324 

Spülbohren 222,3 244,5 244,5 304,8 304,8 304,8 

Im Rahmen der Bewertung wurde überprüft, ob die Ausbaudurchmesser, sowie das Verhältnis aus Ausbau- 

und Bohrdurchmesser den Regelwerken entsprechen. Sofern der Ausbaudurchmesser bei Messstellen mit 
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Tiefen weniger als 10 m mindestens 50 mm und mindestens 100 mm bei tieferen Messstellen entspricht, 

wurde dies als „regelgerecht“ eingestuft. Messstellen mit Filterunterkanten in Tiefenlagen von mehr als 10 m 

und Ausbaudurchmessern von 50 mm wurden als „nicht regelgerecht“ eingestuft. Bei der Bewertung des Ver-

hältnisses von Bohr- zu Ausbaudurchmesser kam Tab. 1 zur Anwendung. 

Filterlänge (7) 

Die Länge der Filterstrecke richtet sich nach der Aufgabenstellung der Messstelle und den angetroffenen hyd-

rogeologischen Gegebenheiten. Nach AK GWB 2012 sind kurze Filterstrecken, in der Regel zwischen 2 und 

5 m Länge zu wählen. Im Falle von flachen Grundwasserleitern sind auch Filterlängen von 1 m möglich. Fil-

terstrecken von weniger als 2 m in Tiefen von mehr als 10 m u. GOK wurden daher als „nicht regelgerecht“ 

eingestuft. Als „nicht regelgerecht“ wurden auch Filterstrecken größer 5 m kategorisiert. Diese Regelungen 

betreffen Lockergesteinsbereiche. Im Festgestein können auch längere Filterlängen und im standfesten Fest-

gestein sogar unverrohrte Ausbauten zulässig sein. 

Material von Filterstrecke (8) und Verrohrung (9) 

Der Messstellenausbau und damit die eingesetzten Rohrmaterialien dürfen keinen Einfluss auf die zu unter-

suchenden Stoffe im Grundwasser haben. Für Standorte mit natürlich geprägten Grundwässern werden Rohre 

aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) empfohlen (AK GWB 2012; DVGW 2003a). Da es eine 

Reihe von möglichen Wechselwirkungen zwischen Verrohrung und Grundwasser gibt, die zu vermeiden sind, 

enthalten die vorgenannten Regelwerke Listen, unter welchen Bedingungen Ausbaumaterialien geeignet sind 

(s. Tab. 2). 

Ungeeignet kann PVC-U unter speziellen Bedingungen sein, beispielsweise wenn organische Verbindungen 

wie Ketone, Ester oder Aldehyde anwesend sind. Unter deutlich reduzierenden oder oxidierenden Bedingun-

gen sind Kunststoffe im Gegensatz zu Stahl jedoch stabil. Stahlverrohrungen können unter derartigen Bedin-

gungen die Grundwasserbeschaffenheit beeinflussen.  

In der Bewertung wurde das Ausbaumaterial der Filter- und Vollrohrbereiche als regelgerecht eingestuft, so-

fern dieses aus Kunststoffen besteht. 
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Keine Mehrfachverfilterung in verschiede-

nen Stockwerken (10) 

Messstellen sollten den Grundwasser-

leiter weder quantitativ noch qualitativ 

beeinflussen (DVGW 2003a). Um Ge-

fährdungen des Grundwassers auszu-

schließen, sind Bereiche von hydrau-

lisch separierten Grundwasserleitern 

durch eine regelgerechte Abdichtung 

(Tonsperre) zu trennen (AK GWB 

2012). Eine hydraulische Trennschicht 

wird im vorliegenden Gutachten über 

eine bindige Schicht mit einer Mächtig-

keit von mindestens 2 m definiert. Hyd-

raulische Kurzschlussverbindungen 

müssen dabei verhindert werden. Ein 

Stufenausbau in hydraulisch separier-

ten Grundwasserleitern ist deshalb un-

geeignet und wird als „nicht regelge-

recht“ eingeordnet. 

Verhältnis von Filterschlitzweite, Schütt-

korndurchmesser und Lithologie (11) 

Der geeignete Schüttkorndurchmesser des Filterkieses sowie die Filterschlitzweite sind von der Korngrößen-

verteilung des anstehenden Gesteins abhängig. Eine geeignete Abstimmung hat Einfluss auf die nachhaltige 

Funktionstüchtigkeit einer Grundwassermessstelle. So wird einer Kolmation im Ringraum oder einer Versan-

dung vorgebeugt. Nach AK GWB (2012) sind die in Tab. 3 aufgeführten Werte von Schüttkorndurchmesser 

und Filterschlitzweite entsprechend der Grobklassifikation des anstehenden Gesteins einzuhalten (DVGW 

2003a).  

Tab. 3: Abhängigkeit des Schüttkorndurchmessers, der Filterschlitzweite und Lithologie (AK GWB 2012) 

anstehendes Gestein  Schüttkorndurchmesser[mm] Filterschlitzweite [mm] 

Feinsand, mittelsandig/schluffig  0,4 bis 0,8  0,3 

Mittelsand, feinsandig  0,71 bis 1,25  0,3 bis 0,5 

Mittelsand, grobsandig  1,0 bis 2,0  0,5 bis 0,75 

Grobsand, bis Grobkies, Festgestein* 2,0 bis 3,15  1,0 bis 1,5 

* nur in Bereichen, die nicht zum Absinken neigen 

Nur wenn die Vorgaben nach oben stehender Tabelle erfüllt waren, wurde das Verhältnis als regelgerecht 

eingestuft. 

Tab. 2: Eignung von Rohrmaterialien für die Untersuchung bestimm-
ter Parameter (AK GWB 2012) 
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Zentrierung von Vollrohren (12) 

Gemäß AK GWB (2012) ist die zentrische Platzierung der Verrohrung durch das Anbringen von mehrarmigen 

Abstandshaltern im Abstand von etwa 5 Meter an der Verrohrung sicherzustellen. Wichtig ist der zentrische 

Einbau der Ausbauverrohrung, um sicherstellen zu können, dass einzubringende Abdichtungen auch voll funk-

tionsfähig sind. Wenn sich die Verrohrung nicht mittig im Bohrloch befindet, kann es beim Einbau von Ton-

sperren zu Brückenbildungen kommen, die die Abdichtung unter Umständen funktionslos macht. Da das Vor-

handensein von Zentrierungen i. d. R. unbekannt ist, wurde dieses Kriterium nicht in die Bewertung aufge-

nommen. 

Beschaffenheit Verfüllmaterial (13) 

Der Ringraum ist der Raum zwischen Bohrlochwand und Ausbauverrohrung (LANUV 2018). Dieser ist in Ab-

hängigkeit von der Tiefe und den geologischen Verhältnissen mit unterschiedlichen Materialien zu verfüllen. 

Schüttgüter und Verpressmaterialien sollten nach AK GWB (2012) entsprechend DVGW (2003a) sowie DVGW 

(2001) folgende Eigenschaften aufweisen: „homogene Ausfüllung des Ringraumes, gute Sinkeigenschaften, 

gute Nachweisbarkeit, weitgehend setzungsfreie Lagerung, ökologisch unbedenklich und alterungsbeständig“. 

Im Bereich des Filters sollte die Verfüllung aus gewaschenem, chemisch inertem und ungebrochenem Quarz-

kies bzw. -sand bestehen. Als Ringraumabdichtung eignen sich nach DIN 4924:2014-07 Tonformlinge und 

plastische Suspensionen. Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass die Verfüllung mit Bohrgut nicht zulässig 

ist. Als regelgerecht in Bezug auf das Verfüllmaterial wurden nur Messstellen gewertet, deren Ringraum mit 

zulässigen Materialien verfüllt wurde. War eines der Materialien unzulässig – lag beispielsweise stellenweise 

eine Verfüllung mit Bohrgut vor – wurde dies als „nicht regelgerecht“ bewertet. 

Abdichtung zur Geländeoberkante (14) 

Zur Verhinderung von Zuflüssen von Oberflächenwasser in den Filterbereich ist nach AK GWB (2012) eine 

oberflächennahe 2 bis 3 Meter mächtige Ringraumabdichtung aus Tonmaterial einzubringen. Die Sande und 

Kiese, die zur Ringraumverfüllung eingesetzt werden, verfügen häufig über eine höhere hydraulische Durch-

lässigkeit als das Umgebungsgestein, was einem präferentiellen Fließweg gleichkommt. Durch die oberflä-

chennahe Abdichtung wird verhindert, dass direkte Zuflüsse von Oberflächenwasser innerhalb des Ringrau-

mes stattfinden können, die andernfalls einen direkten Einfluss auf die chemische Zusammensetzung entnom-

mener Wasserproben haben können. 

Im Zusammenhang des vorliegenden Gutachtens wurden Messstellen als regelgerecht bewertet, wenn diese 

über eine oberflächennahe Tonabdichtung mit einer Mindestmächtigkeit von 2 Meter verfügen. Für den Fall, 

dass die Abdichtung deutlich geringere Mächtigkeiten aufweist oder nicht vorhanden ist, wird das Kriterium als 

„nicht regelgerecht“ eingestuft. 

Gegenfilter (15) 

Ein Gegenfilter ist in den Fällen erforderlich, wenn über oder unter einem Filterkies mit einem Schüttkorndurch-

messer größer als 2 mm Absperrmaterialien eingebaut werden (AK GWB 2012; DVGW 2003a). Der Gegenfil-
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ter besteht dabei aus einem Filtersand mit einem Schüttkorndurchmesser von 0,71 bis 1,25 mm, sollte min-

desten 1 m mächtig sein und hat die Funktion, das Einwandern von Absperrmaterialien in den Filterkies zu 

verhindern. 

Für die Bewertung wurden Messstellen als regelgerecht eingestuft, bei denen kein Gegenfilter notwendig ist, 

also der Korndurchmesser der Kiesschüttung kleiner als 2 mm ist, oder der Einbau des Gegenfilters entspre-

chend der o.g. Maßgaben erfolgte. 

Tonsperre bzw. Ringraumabdichtung (16) 

Bereiche hydraulisch wirksamer Trennschichten zwischen Grundwasserleitern sind durch eine Verfüllung mit 

dichtenden Materialien im Ringraum zu verfüllen (AK GWB 2012). Ein hydraulischer Kurzschluss muss ver-

hindert werden. Hierbei sollte das dichtende Material möglichst nicht unmittelbar an der Ober- bzw. Unterkante 

der hydraulischen Trennschicht abschließen, sondern einen Überhang nach oben sowie nach unten aufweisen 

(LANUV 2018; AK GWB 2012). 

Als regelgerecht wurden Messstellen bewertet, in denen hydraulisch wirksame Trennschichten in ausreichen-

der Mächtigkeit abgedichtet wurden oder keine entsprechende Trennschicht vorhanden ist. Als nicht regelge-

recht wurden Messstellen klassifiziert, bei denen eine notwendige Trennschicht nicht oder falsch eingebaut 

wurde. Zu falsch eingebauten Tonsperren zählen solche, die sich in den Filterbereich erstrecken, oder durch 

eine geringe Mächtigkeit keine effektive Abdichtung garantieren können. 

Überschüttung (17) 

Nach der Fertigstellung einer Grundwassermessstelle kann es im Ringraum zu Setzungen kommen. Eine 

mögliche Setzung von Schüttgütern sollte nach , DVGW (2003a) und DVGW (2001) durch eine Überschüttung 

der Filterstrecken mit Filterkiesen bzw. -sanden mit einer Mächtigkeit von mindestens 2 m ausgeglichen wer-

den, um eine Funktionsbeeinträchtigung der Grundwassermessstellen, beispielsweise durch geringe Ergie-

bigkeit, zu vermeiden. Nach AK GWB (2012) ist eine Über- und Unterschüttung von jeweils 1 m vorgesehen.  

Als maßgeblich wurden hier die Angaben gemäß AK GWB (2012) angesehen. Sofern sich die Filterunterkante 

im Bereich der Bohrlochsohle einer Messstelle befindet, wurde die Einhaltung einer Unterschüttung allerding 

nicht berücksichtigt. Lag eine Überschüttung von 1 m vor, wurde das Kriterium regelgerecht eingestuft.  

Sumpfrohr bzw. Schlammfang (18) 

Ein Sumpfrohr, auch Schlammfang genannt, befindet sich an dem unteren Ende einer Messstelle und besteht 

in der Regel aus einem 1 bis 2 m langen Vollrohr (AK GWB 2012). Nach AK GWB (2012) besteht für Grund-

wassergütemessstellen ein Gefährdungspotenzial auf Grund der Anreicherung von Schadstoffen innerhalb 

des Sumpfrohres, weshalb auf den Einbau verzichtet werden sollte. Eine gleichlautende Empfehlung ist auch 

im entsprechende DWGV-Arbeitsblatt formuliert (DVGW 2003a). Dies gilt besonders für Standorte mit DNAPL-

Verunreinigungen. Allerding gilt dies nach AK GWB (2012) explizit nicht für Messstellen zur Errichtung staat-

licher Grundwassermessstellen für langfristige Beschaffenheitsuntersuchungen. Da die hier untersuchten 

Messstellen von dieser Ausnahme betroffen sind, wurde das Vorhandensein eines Sumpfrohres zur Gewähr-

leistung einer vollständigen Datenaufnahme erfasst. Dieses Kriterium floss jedoch nicht in die weitergehende 

Bewertung der Messstellen ein. 
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Lage des Filters in Bezug zur Druckfläche (19) 

Die Positionierung des Filters wird in Abhängigkeit von den geologischen Verhältnissen und den Schwankun-

gen des Grundwasserstandes gewählt. Im Allgemeinen sollte sich die gesamte Filterstrecke unterhalb des 

Ruhewasserspiegels befinden. Wenn man von einer Schwankungsamplitude des Grundwasserspiegels von 

ungefähr 2 m ausgeht, sollte sich der Ruhewasserspiegel entsprechend mind. 2 m oberhalb der Filterober-

kante befinden. Laut AK GWB (2003) ist bei der Entnahme von Grundwasserproben darauf zu achten, dass 

die bei der Probenahme abgesenkte Grundwasseroberfläche noch ein 1 m oberhalb der Filteroberkante bleibt, 

um Sauerstoffeinträge zu vermeiden. Der Eintrag von Sauerstoff in den Filterbereich kann zu Veränderungen 

im Grundwasserchemismus führen, wodurch z. B. Verockerungs- und Korrosionserscheinungen am Rohrma-

terial auftreten können. Jedoch muss sich ein veränderter Chemismus nicht immer anhand der hydrochemi-

schen Daten zeigen, weshalb die Messstelle regelmäßig untersucht werden sollte (LANUV 2018). Krusten 

können dabei auf eine Belüftung hindeuten.  

Nitrat weist eine sehr deutliche Abhängigkeit zur Sauerstoffkonzentration und dem Redoxpotential auf, da 

Nitrat im Untergrund durch Denitrifikation unter sauerstoffarmen, reduzierenden Bedingungen fast immer kom-

plett abgebaut wird (Toussaint 1994; HYDOR 2017; Hannappel et al. 2018; Kolbe et al. 2019). Aktuelle Ergeb-

nisse einer breit angelegten internationalen Studie (Kolbe et al. 2019) bestätigen zudem, dass der - zeitlich 

vermutlich nicht unbegrenzt wirkende - Nitratabbau in den tieferen Bereichen der Grundwasser bisher syste-

matisch unterschätzt wurde. Eine Belüftung des Filters durch einen Filter sehr nahe oder streckenweise ober-

halb der Grundwasseroberfläche bedeutet, dass die dort entnommene Probe aus einem Bereich stammt, in 

dem der natürliche Abbau von Nitrat gegenüber den mittleren und tieferen Bereichen des Grundwasserleiters 

eingeschränkt ist. Damit ist sie nicht repräsentativ für den wasserwirtschaftlich bedeutsamen, oberen Haupt-

rundwasserleiter in seiner gesamten Mächtigkeit, der nach den Vorgaben der europäischen Nitrat-, der Was-

serrahmen- und der Grundwasserrichtlinie sowie auch der bundesdeutschen Düngeverordnung zu beobach-

ten und zu bewerten ist. 

Für die Bewertung wurden Ruhewasserstände herangezogen, die im Rahmen der übermittelten Grundwas-

serprobennahmedaten gemessen wurden. Die Ruhewasserstände wurden gemittelt und die verbleibende 

Wassersäule oberhalb des Filters berechnet. Betrug die Wassersäule oberhalb der Filterstrecke mehr als 2 m, 

wurde dies als „regelgerecht“ klassifiziert.  
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